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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

 

Der Vorsitzende eröffnet die 16. Sitzung, begrüßt 
zu Beginn die Ausschussmitglieder und heißt die 
Sachverständigen willkommen. Er freue sich, dass 
sie sich heute die Zeit genommen hätten, um mit 
den Ausschussmitgliedern ein wichtiges Thema 
zu besprechen. Er heißt auch die Gäste und Zuhö-
rer auf der Empore wollkommen und gratuliert 
anschließend Abg. Dr. Karamba Diaby (SPD) im 
Namen der Ausschussmitglieder nachträglich zu 
dessen Geburtstag.  

Er weist darauf hin, dass heute von der Fraktion 
DIE LINKE. niemand teilnehmen könne. Abg. 
Werner habe ihn informiert, dass sie leider kurz-
fristig verhindert sei und aufgrund dieser Kurz-
fristigkeit auch kein Vertreter erscheinen könne.  

Ferner macht er darauf aufmerksam, dass die Sit-
zung zur Erstellung eines Protokolls aufgezeichnet 
werde und bittet darum, während der Redebei-
träge die Mikrofone zu benutzen. Das Protokoll 
werde im Nachgang zur Sitzung auf der Internet-
präsenz des Unterausschusses veröffentlicht. In 
diesem Zusammenhang bittet er zugleich darum, 
laut und deutlich zu sprechen, da ein Sachver-
ständiger schwerhörig sei. 

Die Gäste auf der Empore verweist er darauf, dass 
während der Sitzung keine Bild- und Tonaufnah-
men gemacht werden dürfen. Der Vorsitzende 
stellt sodann Einvernehmen bezüglich der Tages-
ordnung und des Ablaufs der Sitzung fest. 

 

 

 

 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Handicap - Benachteiligte und Engagement 

 

Der Vorsitzende tritt in die Tagesordnung ein und 
stellt die geladenen Anhörpersonen noch einmal 
einzeln vor, nämlich: 

• Janina Bessenich, Geschäftsführerin des Caritas 
Fachverbands Behindertenhilfe und Psychiatrie 
e.V. (CBP), die krankheitsbedingt Anja Alexand-
ersson, Deutscher Caritasverband, Referentin für 
Behindertenpolitik vertrete, 

• Tobias Kemnitzer, Geschäftsführer der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
e.V. , 

• Uwe Niksch, Sozialhelden e. V., 

• Stefan Schenck, Vizepräsident des Behinderten- 
und Rehabilitations-Sportverband Berlin e. V. und 

• Julian Wendel, Einzelsachverständiger aus 
Würzburg.  

Der Ablauf gestalte sich, wie in den bisherigen 
Fachgesprächen üblich, folgendermaßen: Die 
Sachverständigen erhielten, auf der von ihm aus 
gesehen linken Seite beginnend, nacheinander die 
Gelegenheit, sich und ihre Institution in einem 
Eingangsstatement von ca. fünf Minuten Länge 
vorzustellen und eigene Schwerpunkte im The-
menbereich „Handicap – Benachteiligte und Enga-
gement“ zu setzen. Im Anschluss stellten die 
Fraktionen ihre Fragen, wobei er die Fragesteller 
bitte, zu sagen, an welche Anhörperson die Frage 
gerichtet sei. An die Fragen aus den Fraktionen 
schließe sich die erste Antwortrunde an, wobei 
die Anhörperson auf der von ihm aus gesehen 
rechten Seite beginnen dürfe. Je nachdem, wie 
weit die Zeit dann fortgeschritten sei, könnten auf 
diese Weise zwei ggf. auch drei Fragerunden ab-
solviert werden.  

Nachdem nun allen Formalitäten genüge getan 
worden sei, bittet er Frau Bessenich um ihr Ein-
gangsstatement.  
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Janina Bessenich (CBP) dankt für die Einladung 
und führt aus, sie vertrete den Deutschen Caritas 
Verband und speziell den Bereich Caritas Behin-
dertenhilfe und Psychiatrie. Der Deutsche Caritas-
verband beschäftige insgesamt 500.000 Menschen 
in Deutschland und habe über 600.000 ehrenamt-
lich Tätige. So gesehen, könne sie sagen, dass ihr 
Verband tatsächlich Erfahrung im Ehrenamt habe. 
Dennoch seien Menschen mit Behinderung als Eh-
renamtliche deutlich in der Minderzahl. Die 
Gründe seien unterschiedlich. Sie wolle dazu ei-
nen Vergleich heranziehen. Eigentlich sei die 
Deutsche Bahn auch verpflichtet, barrierefrei zu 
sein, aber die Abgeordneten wüssten, im Alltag 
sei es so, dass es sehr häufig diese Wagenreihun-
gen gebe und letztendlich der Schaffner ent-
scheide, ob die Menschen mitgenommen würden 
oder nicht. So ähnlich sei das mit dem Ehrenamt. 
Eigentlich gebe es die Rahmenbedingungen dafür, 
dass Menschen mit Behinderung Zugang zum Eh-
renamt hätten, und dass Dienste des Ehrenamtes 
tatsächlich barrierefrei ausgestaltet werden soll-
ten, aber in der Praxis funktioniere das nicht im-
mer. Es sei durch das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) auch für Menschen mit Behinderung eine 
neue Regelung eingeführt worden. Alle Verbände 
hätten es natürlich begrüßt, dass die Assistenzleis-
tung für das Ehrenamt für Menschen mit Behinde-
rung im SGB IX ausdrücklich geregelt sei. Aller-
dings sehe die Regelung in § 78 Abs. 5 SGB IX 
vor, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie 
sich ehrenamtlich betätigen wollten, zunächst auf 
Bekannte, Freunde und Familien zurückgreifen 
müssten. Es gebe also einen Vorrang, der Unter-
stützung aus dem privaten Bereich. Das gebe es 
bei allen, die keine Behinderung haben, eben 
nicht. Menschen ohne Behinderung könnten sich 
natürlich Unterstützung holen, aber bei Menschen 
mit Behinderung sei es tatsächlich so, dass sie 
diese Unterstützung, die sie beim Ehrenamt tat-
sächlich auch benötigten, sich vorrangig aus dem 
privaten Bereich holen müssten. Erst, wenn das 
nicht möglich sei, könnten sie sich nachrangig 
eine Unterstützung von professionellen Leistungs-
anbietern holen, zum Beispiel von einem Gebär-
dendolmetscher. Das sei natürlich eine Regelung, 
die letztendlich dazu führe, dass viele Menschen 
das eben nicht in Anspruch nähmen, weil auch 
die Angehörigen nicht immer im Alltag die Person 
unterstützen könnten. Das sei das eine. Welche 
Leistungen die Menschen wirklich einbringen 

könnten, damit sie sich ehrenamtlich betätigen 
könnten, sei auf dieser individuellen Ebene so ge-
regelt. 

Die andere Problematik sei, dass natürlich die in-
stitutionellen Formen des Ehrenamtes bis heute 
nicht barrierefrei seien. Wenn sich die Abgeordne-
ten so anschauten, was sie in öffentlichen Medien 
sähen, sähen sie meistens Menschen mit Behinde-
rung als Hilfeempfänger. Die Institutionen seien 
sehr häufig gar nicht darauf vorbereitet, dass Men-
schen mit Behinderung sich sehr gerne engagier-
ten und eine sehr große Bereicherung für die Ge-
sellschaft seien, im sozialen aber auch im kultu-
rellen Bereich. Als Fachverband habe man ein 
Projekt begleitet, bei dem es um Teilhabekreise 
ging. Es sei eigentlich um Beteiligung von Men-
schen mit Behinderung im politischen Bereich ge-
gangen, also um Kontakte zum Bürgermeister, zu 
Abgeordneten vor Ort. Das habe auch alles funkti-
oniert und sei eine Bereicherung für die ganze Ge-
meinde gewesen. Allerdings seien es Projekte ge-
wesen. Es gebe mehrere Projekte, die immer für 
eine bestimmte Zeit finanziert würden und dann, 
wenn sie nicht mehr finanziert würden, versickere 
das meistens. Es gebe Gemeinden, die das in die 
Regelfinanzierung überführten, aber die Problema-
tik sei ja nicht nur, dass die Menschen ihre indivi-
duelle Unterstützung benötigten, da könnte man 
sagen, die Rechtslage sei vorhanden, sondern, 
dass vor Ort Koordinierungsstrukturen fehlten, 
die tatsächlich die Menschen beraten und infor-
mieren in leichter Sprache, in Gebärdensprache, 
die auch tatsächlich die Haltung hätten, dass sich 
die Menschen dort willkommen fühlten. Es brau-
che tatsächlich diese Koordinierungsstrukturen, 
damit die Menschen Zugang fänden und auch An-
gebote finden könnten, die zu ihnen passten. Bei 
den Menschen mit Behinderung sei es genauso 
wie bei uns, der eine tanze gerne, der andere lese 
gerne und der andere besuche zum Beispiel gerne 
Menschen in Altenheimen. Aber die Koordinie-
rungsstrukturen vor Ort, die in den Gemeinden 
und Städten meist freiwillig finanziert würden, 
sähen sehr häufig die Menschen mit Behinderung 
nicht als diejenigen, die ihre Hilfe und Unterstüt-
zung anböten. Zum anderen sei das natürlich eine 
sehr heterogene Gruppe. In diesen Netzwerkstruk-
turen müssten die Personen, die da arbeiteten, 
auch wirklich sehr viel Kontakt zu Menschen mit 
Behinderung haben.  



  

 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und  
Jugend 

Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ 

   
 

19. Wahlperiode Protokoll der 16. Sitzung 
vom 11. Dezember 2019 

Seite 8 von 40 

 
 

Darüber hinaus wolle sie als Beispiel auch anbrin-
gen, dass man schon mehrmals angemerkt habe, 
dass gerade der Bundesfreiwilligendienst auch 
barrierefrei sein müsse. Es sei ja eigentlich auch 
so geregelt. Aber natürlich, wenn es darum gehe, 
zum Beispiel Dolmetscherkosten, Gebärdendol-
metscher oder leichte Sprache für Menschen im 
Rahmen dieses Dienstes zu finanzieren, werde im 
Alltag sehr häufig darauf verwiesen, dass die Kos-
ten einfach begrenzt seien. Wenn die Haushalts-
mittel ausgeschöpft seien, würden diese Leistun-
gen nicht bewilligt, sodass die Personen letztend-
lich keinen Zugang zum Bundesfreiwilligendienst 
hätten.  

Das seien ein paar Beispiele, damit die Aus-
schussmitglieder eine Orientierung bekämen. Man 
brauche tatsächlich barrierefreie Strukturen, die 
regelfinanziert würden und auch eine Verbesse-
rung der rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Der Vorsitzende dankt Frau Bessenich. Herr Kem-
nitzer schließe nun an. 

Tobias Kemnitzer (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen e.V.) bedankt sich ebenfalls 
herzlich für die Einladung. Er sei Geschäftsführer 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen. Er sei schwerhörig und freue sich des-
wegen heute über eine gute audiofreundliche Um-
gebung gemeinsam mit den Abgeordneten. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen sei der Dach- und Fachverband der 
Freiwilligenagenturen in Deutschland. Ihre 
Hauptaufgabe sei die Unterstützung und Weiter-
entwicklung der rund 400 Freiwilligenagenturen. 
Er wolle heute von einem Modellprojekt berich-
ten, das man mit Unterstützung der „Aktion 
Mensch Stiftung“ durchgeführt habe. Das Projekt 
habe den Titel „Sensibilisieren, qualifizieren und 
begleiten: Freiwilligenagenturen als inklusive An-
lauf- und Netzwerkstellen für Engagement weiter-
entwickeln“ gehabt. Man habe dabei die Gelegen-
heit gehabt, die Freiwilligenagenturen fortzubil-
den, zu begleiten, inklusive Arbeitsweisen zu ent-
wickeln und Menschen mit Behinderung zu ei-
nem freiwilligen Engagement einzuladen. Es sei 
gelungen, rund 300 Freiwilligenagenturen zu dem 
Thema zu sensibilisieren. 150 seien bei ihnen in 

verschiedenen Veranstaltungen gewesen, 70 hät-
ten selber Aktionen vor Ort gestaltet. Besonders 
sei, dass 20 Agenturen auch nach Projektende 
weitermachen wollten und zwar als inklusive 
Freiwilligenagenturen, was ja sehr umfassend sei. 
Auf der Webseite, die noch immer aktiv sei, bagfa-
inklusion.de, finde man auch weitere gute Be-
spiele für Projekte. Er habe den Ausschussmitglie-
dern auch jeweils den Leitfaden mit den Ergebnis-
sen des Projektes auf den Tisch gelegt. 

Aus dem Modellprojekt habe er noch sechs The-
sen oder Beobachtungen mitgebracht. 10 Jahre 
nach Verabschiedung der UN-Behindertenrechts-
konvention stehe man leider noch immer ganz am 
Anfang, was die Umsetzung von Inklusion angehe 
und das auch in der Zivilgesellschaft. Denn 
Grundlage für bürgerschaftliches Engagement 
könne nur die Haltung sein, dass Menschen mit 
Behinderung nicht primär als Empfänger/in von 
Hilfeleistungen, wie es Frau Bessenich auch 
schon angesprochen habe, sondern als gleichbe-
rechtigte BürgerInnen gesehen würden. Dazu sei 
eine Haltung wichtig, die von den Fähigkeiten des 
einzelnen Menschen ausgehe und nicht von ver-
meintlichen Defiziten. 

Ein Beispiel sei jetzt erst die Verleihung des Deut-
schen Engagementpreises gewesen. Ein Unterneh-
men habe den Preis dafür gewonnen, dass rund 
13 Prozent seiner MitarbeiterInnen gehörlos seien. 
Eigentlich sei es bedauerlich, dass man noch im-
mer so einen Preis brauche und ein Unternehmen 
auszeichnen müsse, das Menschen mit Behinde-
rung beschäftige, denn diese Menschen brächten 
die gleichen Fähigkeiten mit wie alle anderen 
auch. Ein anderes Beispiel sei auch ein Stück weit 
die Einladung zu dieser Sitzung. Es sollte ja viel-
leicht selbstverständlich sein, dass hier Sachver-
ständige auch zu anderen Themen mit Behinde-
rung eingeladen würden und selbstverständlich 
vorkämen. Auch der Titel sei relativ defizitär aus-
gelegt. Also, man würde sich vielleicht wünschen, 
mehr von Potenzialen und Möglichkeiten zu hö-
ren oder von Inklusion als Möglichkeit, im Enga-
gement auch Gestaltungsaufgaben zu überneh-
men. Das solle keine Kritik sein, sondern es zeige 
einfach, wie wenig das Thema noch verankert sei 
und, dass man noch viel mehr Veranstaltungen zu 
diesem Thema brauche, um überhaupt damit in 
die Öffentlichkeit zu kommen. Eine Erkenntnis 

https://bagfa-inklusion.de/
https://bagfa-inklusion.de/
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sei: Es gebe noch zu wenige Veranstaltungen und 
auch Modellprojekte für inklusives Engagement. 

Jetzt komme er zum eigentlichen Punkt. Inklusion 
sollte eigentlich auch kein Projekt sein und auch 
keine einzelne Veranstaltung, sondern es meine 
eigentlich eine Veränderung von Regelstrukturen 
und von kultureller Praxis. Das heiße, Menschen 
mit Behinderung müssten sich eingeladen fühlen, 
sollten mitgedacht und mitgemeint sein und na-
türlich auch aktiv mitgestalten können. Man habe 
in der ganzen Projektlaufzeit beobachten können, 
dass es sehr wenige Modellprojekte gebe und lei-
der auch kaum eine selbstverständliche Teil-
nahme von Menschen mit Behinderung an Veran-
staltungen in der Zivilgesellschaft. Zudem gebe es 
leider auch kaum Kooperationen zwischen der Be-
hindertenrechtsbewegung und der Zivilgesell-
schaft.  

Aber die gute Nachricht sei, Teilhabe und Inklu-
sion könne in kleinen Schritten einfach gestaltet 
werden. So könnten sich Menschen mit und ohne 
Behinderung begegnen und aktiv kennenlernen. 
Inklusion könne so als Chance wahrgenommen 
werden und für alle bereichernd wirken. Denn 
zum einen gebe das Engagement den Menschen 
mit Behinderung die Möglichkeit, selbstwirksam 
zu werden, insbesondere auch in unserem Alltag 
sichtbarer zu werden und vor allem auch, ihre in-
dividuellen Fähigkeiten zu zeigen. Auf der ande-
ren Seite profitiere das Engagement davon ge-
nauso, weil es vielfältiger werde, weniger mittel-
schichtslastig, offener und es werde vor allem 
auch viel kompetenter. Es unterstütze so als 
Wechselwirkung auch, dass Inklusion als gesamt-
gesellschaftliches Thema auf die Agenda komme. 

Man habe in dem Projekt erlebt, diese kleinen 
Schritte, diese Grundsensibilisierung, ließen sich 
sehr gut durch Projekte, Qualifizierungen, Weiter-
bildungsmaterial anstoßen, auch hin zu mehr Bar-
rierefreiheit für die Einrichtungen oder für Veran-
staltungen. Es gebe auch schon gute Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch die „Aktion Mensch“. 
Man habe beispielsweise Einsteigerschulungen ge-
habt, den Leitfaden. Man habe vor Ort auch die 
Möglichkeit gesehen, Freiwilligenmessen inklusiv 
zu gestalten, Einsatzfelder zu öffnen. Das sei sehr 
kleinteilig, aber es seien wichtige kleine Schritte, 
um diese Grundsensibilisierung zu erreichen. Das 

sei auch jederzeit möglich, denn daraus könne 
dann mehr entstehen. Aber dieses Mehr sei eben 
ein bisschen komplexer, denn wenn es darum 
gehe, Inklusion als Strategieentwicklungsprozess 
oder auch als Lebensgefühl in Organisationen zu 
verankern, sei es notwendig, dass diese kleinen 
Schritte zu einem großen inklusiven Fußabdruck 
würden. Denn nur dann könne er gesellschaftlich 
wirken. Dafür bräuchte man neue Formen der För-
derung. Er habe das mal „II-Förderung“ genannt, 
„Infrastruktur-Inklusions-Förderung“ und die Be-
seitigung von rechtlichen Hürden im Bundesteil-
habegesetz. Das habe Frau Bessenich schon sehr 
schön ausgeführt, deswegen gehe er darauf jetzt 
nicht ein. Aber es müsse darum gehen, Menschen, 
Personal, Ressourcen, die Inklusion und Vielfalt 
nicht als Projekt, sondern als Querschnittsthema 
als BotschafterIn nach außen brächten und nach 
innen als Ermunterer und Ermahner. Dabei gehe 
es nicht darum, dass er jetzt gleich fordere: „Wir 
brauchen jetzt 500 Vollzeitstellen.“ Es gehe ein-
fach darum, dafür überhaupt Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen. Und es gehe auch mit wenigen 
Stunden. Allerdings brauche man eben dafür eine 
Förderpraxis, die weggehe von Wirkungen in Zah-
len und Zielgruppen, weg von Innovationsprojekt-
förderung und weg von einer bestimmten The-
menkonjunktur, weil man sehr stark beobachte, 
dass ein neues Thema komme, es neue Modellpro-
jekte gebe und diese Themen verdrängten dann 
auch andere Themen. 

Sein letzter Punkt sei: Um Inklusion in der Breite 
zu verankern, brauche man auch eine neue Vi-
sion, die Inklusion, Vielfalt, Teilhabe, Demokratie 
und Engagement zusammendenke, also eine neue 
Erzählung von Engagement und gesellschaftli-
chem Zusammenhalt. Denn viele Dinge liefen 
eben nebeneinander. Es gebe eine Gleichzeitigkeit 
der Ungleichzeitigkeit, unterschiedliche Aufmerk-
samkeitskurven. Solch eine Vision könnte helfen, 
zu sortieren und zu fokussieren und auch aufzu-
zeigen, wie Engagement in Zukunft oder 2020 wir-
ken könnte. Nach innen, glaube er fest daran, dass 
das Thema Inklusion und Vielfalt auch zu einer 
Überlebensfrage der Zivilgesellschaft werde. Wir 
würden einfach eine diversere Gesellschaft wer-
den und wir alle müssten uns damit beschäftigen, 
wie wir zukünftig offener für alle verschiedenen 
Menschen seien. Deswegen sei Inklusion auch 
breiter und als Vielfalt zu denken. Nach außen 
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werde es darum gehen, die politische Relevanz zu 
erhöhen, Themenfelder zu verbinden, nicht ge-
geneinander auszuspielen, sichtbarer und poli-
tisch gesellschaftlicher relevant zu werden. Er 
habe sich gedacht, dass es eine tolle anspruchs-
volle Aufgabe wäre, so eine Vision für den Unter-
ausschuss auf die Agenda 2020 zu setzen. Vielen 
Dank. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Kemnitzer für diese 
ehrlichen Einschätzungen und gibt das Wort an 
Herrn Schenck. 

Stefan Schenck (Behinderten- und Rehabilitati-
ons-Sportverband Berlin e.V.) spricht seinen Dank 
dafür aus, dass er heute die Perspektive des Deut-
schen Behindertensportverbandes und seines Be-
hinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes 
Berlin zum Thema „Engagement von Menschen 
mit Behinderung“ erläutern könne (UA-Drs. 
19/043). Er finde, „Engagement von Menschen mit 
Behinderung“ wäre ein durchaus passenderer Ti-
tel dieses Unterausschusses gewesen. 

Als Vizepräsident für Inklusion und Breitensport 
hier in Berlin, aber auch als Mitglied des Landes-
behindertenbeirates Berlin, des Teilhabebeirates 
und Vorsitzender des Sportclubs Lebenshilfe Ber-
lin habe er natürlich heute, anders als seine bei-
den Vorredner vor allem die Berliner Brille auf. 
Bei ihrer Arbeit hätten sie sich als Verbände na-
türlich ebenso an der UN-Behindertenrechtskon-
vention orientiert. Für dieses Thema heute sei na-
türlich vor allen Dingen der Art. 30 Abs. 5, und 
zwar der Unterpunkt b) wichtig (UA-Drs. 19/043, 
Seite 2), denn darin heiße es, dass die Vertrags-
staaten geeignete Maßnahmen zu treffen hätten, 
um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinde-
rungen die Möglichkeit haben, behinderungsspe-
zifische Sportaktivitäten zu organisieren, zu ent-
wickeln und daran teilzuhaben. Teilhabe am 
Sport, sei für das Themenfeld nicht alles, sondern 
hier stehe explizit drin, es fordere die UN-BRK, 
dass Ehrenamtliche auch Menschen mit Behinde-
rung sein müssten, um diese Aktivitäten mit zu 
organisieren und mit zu entwickeln. Daran habe 
man sich orientiert – er habe auch ein paar Fotos 
mitgebracht zur Abwechslung (UA-Drs. 19/043) – 
und der Behindertensportverband habe einen al-
lerersten Lehrgang organisiert, bei dem man zehn 

Menschen zu Sportassistentinnen und Sportassis-
tenten ausgebildet habe, von denen der überwie-
gende Teil eine sogenannte geistige Behinderung 
habe. Das heiße für sie im Sport, Menschen mit 
Behinderung auf die Ebene der Übungsleiter zu 
bekommen, sei einer der Schritte, die sie selber 
forderten. 

Es gebe auch ein weiteres schönes Beispiel. Das 
sei wieder der Sportclub Lebenshilfe, der alljähr-
lich ein Sportfest hier in Berlin mache, im Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Stadion (UA-Drs. 19/043, Seite 
4). Oben links sähen die Abgeordneten ihren Ath-
letensprecher, der eben das Sportfest eröffne. Da-
runter sähen sie einen Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten, der Medaillen vergebe. Man habe einen 
Zeitnehmer mit Behinderung und auch jemanden, 
der die Sandgrube harke. Also es gebe Möglichkei-
ten, sie im Sport einzusetzen. Das seien alles frei-
willige Tätigkeiten und die Leute seien wirklich 
stolz darauf. Aber auch auf der obersten Ebene, 
rechtsverbindliches Präsidium seines Behinder-
ten- und Rehabilitationssportverbandes, seien 
Menschen mit Behinderung aktiv (UA-Drs. 
19/043, Seite 5). Links unten sehe man Kirsten 
Bruhn, mehrfache Paralympic-Siegerin, zuständig 
für den Bereich Leistungssport. Der andere Herr 
im Rollstuhl sei Leopold Rupp ihr Landesjugend-
wart, der eben zugleich auch noch Vorsitzender 
des Juniorteams der Deutschen Behindertensport-
jugend sei, eine Organisation, in der sich junge 
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam 
zusammensetzten, um Arbeit und Projekte eben 
dieser Deutschen Behindertensportjugend weiter-
zuentwickeln.  

Diese positiven Einzelbeispiele, die er genannt 
habe, dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Menschen mit Behinderungen es ungleich schwe-
rer hätten, sich ehrenamtlich zu engagieren, als 
Menschen ohne Behinderung. Diese Binsenweis-
heit ergebe sich übrigens auch aus dem zweiten 
Teilhabebericht der Bundesregierung, der eindeu-
tig zeige, dass Menschen mit Behinderung über 
alle Altersklassen hinweg weniger engagiert seien, 
als Menschen ohne Behinderung. Dafür, seine 
Vorredner hätten es zum Teil auch schon gesagt, 
gebe es eine Vielzahl von Gründen, zum Beispiel 
schlicht und einfach die fehlende Barrierefreiheit 
von Sportstätten und Veranstaltungsräumen. 
Denn, wenn man sich engagieren wolle, und man 
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komme als Rollstuhlnutzender nicht rein, könne 
man sich nicht engagieren. Das Gleiche gelte na-
türlich für die berühmten Barrieren in den Köpfen 
oder barrierefreie Informationen über die Möglich-
keiten, sich als Mensch mit Behinderung zu enga-
gieren, wobei er da hoffe, dass das Projekt von 
Herrn Kemnitzer wegweisende Verbesserungen 
bringe oder schon gebracht habe.  

Aber mindestens genauso wichtig, auch das sei 
schon angesprochen worden, sei die fehlende Fi-
nanzierung von Assistenz. Funktionsträger im ge-
hörlosen Sport zum Beispiel hätten nach wie vor 
große Probleme, beispielsweise, wenn sich die 
Verbände übergreifend zusammensetzen wollten, 
einen Gebärdensprachendolmetscher finanziert zu 
bekommen, sofern man nicht im Hauptamt aktiv 
sei. Wer arbeite, könne natürlich über das Integra-
tionsamt einen Assistenten bekommen. Aber wer 
ehrenamtlich aktiv sei, der könne das nicht. Aber 
natürlich gebe es auch für alle anderen Behinde-
rungsarten Assistenzbedarf.  

§ 78 SGB IX Assistenzleistungen sei schon ange-
sprochen worden (UA-Drs. 19/043, Seite 6). Er 
habe es farblich markiert, der eben angesprochene 
§ 78 SGB IX zu dem Thema „Assistenzleistun-
gen“. Der erste Satz sei richtig gut. Da hätten alle 
einen Haken drangemacht und gesagt: „Ja!“. Der 
zweite Halbsatz schränke das natürlich ein biss-
chen ein. Er wisse, der Finanzminister rede ja ir-
gendwo immer auch mit. Aber der dritte Teil, der 
gehe für ihn überhaupt gar nicht, denn dort stehe, 
Frau Bessenich habe es eben schon gesagt: „Die 
notwendige Unterstützung soll hierbei vorrangig 
im Rahmen familiärer, freundschaftlicher, nach-
barschaftlicher oder ähnlich persönlicher Bezie-
hungen erbracht werden.“ Er frage sich, was noch 
ähnlich persönliche Beziehungen sein könnten, 
aber egal. Er denke, wenn die Abgeordneten da-
mals ihren Wahlkampf ehrenamtlich begonnen 
hätten und hätten einen Assistenzbedarf und hät-
ten zunächst einmal, bevor Sie zu einer Wahl-
kampfveranstaltung gingen, und sei es nur zum 
Ortsverein um die Ecke, ihre Familie durchtelefo-
nieren oder ihre Nachbarn abklappern müssen, 
um zu gucken, dass sie jemand dahin begleite. Ob 
die Abgeordneten heute hier sitzen würden, er 
wisse es nicht.  

Aber es gebe natürlich auch Wünsche und auch 

selbstauferlegte Forderungen an uns. Als Behin-
dertensportverband wolle man die positiven Bei-
spiele, die man eben hier auch schon präsentiert 
habe, auch weiterentwickeln. Es solle auf der 
deutschen Ebene auch ein Rollout geben, um zum 
Beispiel diese Sportassistentinnen und –assisten-
ten auszubilden, dass eben Menschen mit Behin-
derung nicht nur im Sport teilhaben, sondern 
auch den Übungsleiter unterstützen könnten. Es 
gebe das positive Beispiel von Athletensprechern, 
nicht nur bei ihm im Sportclub Lebenshilfe, son-
dern durchaus häufig im Bereich von „Special 
Olympics Deutschland“. Man habe hier in Berlin 
ein sehr gutes Beispiel geschaffen, nämlich einen 
Härtefallfonds für Assistenz im Ehrenamt. So der 
Haushalt morgen genehmigt werde, werde der 
Landesbehindertenbeirat 50.000 Euro zur Verfü-
gung haben, um gerade kleineren Organisationen 
fehlende Assistenz zu finanzieren. 

Wichtig sei, dass es eine echte Ehrenamtsstrategie 
gebe. In Berlin werde seit zwei Jahren an einer ge-
arbeitet. Das Thema „Behinderung“ sei solange 
nicht dabei gewesen, bis sich der Landesbehinder-
tenbeirat in diese Strategiefindung selber eingela-
den habe. Seitdem sei es dabei. Das sei auch das 
Plädoyer für die Kampagne für Ehrenamtliche mit 
Behinderung oder die Engagementstiftung, wie er 
vorhin von Frau Abg. Stadler habe lernen dürfen, 
eine Engagementstiftung, die geplant sei, die aber 
das Thema „Inklusion“ nicht im Fokus habe: 
„Nehmen Sie Menschen mit Behinderungen von 
Anfang mit, wenn Sie den Titel für den Unteraus-
schuss formulieren oder wenn Sie eben eine Enga-
gementstiftung auf den Weg bringen wollen! Men-
schen mit Behinderung – bitte sehen Sie auch 
nicht immer als eine Masse! Menschen mit Behin-
derung haben ganz unterschiedliche Bedarfe. Das 
heißt, fragen Sie auch unterschiedliche Menschen 
mit Behinderung, was ihre Bedarfe sind und be-
rücksichtigen Sie diese von Anfang an. Nichts 
über uns – ohne uns!“ Danke schön. 

Der Vorsitzende bittet danach Herrn Nicksch um 
seinen Beitrag. 

Uwe Nicksch (Sozialhelden e.V.) berichtet, seit 
zwei Jahren bei den Sozialhelden tätig zu sein. 
Dort löse man soziale Probleme, die irgendwo auf-
träten und die an sie herangetragen würden. Man 
sei ein Team aus unterschiedlichsten Bereichen 
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und mit unterschiedlichen Menschen. Viele hät-
ten eine Behinderung und ein anderer Teil habe 
keine Behinderung. So sei man schon einmal ein 
sehr inklusives Team und arbeite auch sehr erfolg-
reich zusammen. 

Seit einem Unfall vor 20 Jahren lebe er im Roll-
stuhl und sei auf dem Land, im Havelland, aufge-
wachsen. Dort sei es schon sehr problematisch ge-
wesen, weil es zwar viele Vereine gegeben habe, 
aber es für ihn mit dem Rollstuhl gar nicht immer 
möglich gewesen sei, daran teilzunehmen. Egal, 
was es gewesen sei. Das habe sich hier in Berlin 
ein bisschen geändert. Aber, wenn er heute noch 
zu seinen Eltern zurückfahre, sehe er das Problem 
immer noch, und dass sich daran kaum etwas ge-
ändert habe. Wie man eben schon gehört habe, sei 
es noch so in den Köpfen der Menschen, dass 
Menschen mit Behinderung eher Hilfe benötigten 
und eher auf Hilfe angewiesen seien. Doch ganz 
im Gegenteil. Er merke es ja auch gerade in sei-
nem sozialen Leben oder auch im Berufsleben, 
dass ganz viele Menschen mit Behinderung ein-
fach tätig werden wollten und ihren Teil in der 
Gesellschaft beitragen möchten. Mittlerweile sei 
man der Meinung, dass dieser Wandel schon ganz 
gut stattfinden könne, wenn bestimmte Schritte 
einfach gemacht würden. Menschen mit Behinde-
rung wollten auch helfen. Es gebe ein Empower-
ment, sie könnten auch auf einer ganz anderen 
Ebene vielleicht einfach rüberkommen und nicht 
nur Station a, b, c abgreifen, sondern vielleicht 
auch weiter hinten mitarbeiten und auch an ganz, 
ganz viele andere Dinge denken. Dadurch werde 
einfach Inklusion geschaffen und die Gesellschaft 
werde so im bürgerschaftlichen Engagement ein-
fach gezeigt. 

Erwachsene hätten heutzutage oftmals das Prob-
lem, dass sie gar nicht wüssten, wie mit Men-
schen mit Behinderung umgegangen werde. Da 
gebe es eine Barriere, die überwunden werden 
könne, wenn man einfach mit Menschen mit Be-
hinderung zusammenarbeite und nicht einfach 
über sie entscheide, sondern mit ihnen alles ge-
stalte. Dafür, dass aber jeder die Hilfe geben könne 
und andere Leute auch Hilfe annehmen könnten, 
seien eben besondere strukturelle Gegebenheiten 
notwendig, Barrierefreiheit oder barrierefreie Öf-
fentlichkeitsarbeit sei extrem notwendig, um ein-
fach zu zeigen, was alles möglich sei und wer wie 

daran teilnehmen könne. Außerdem sei es wich-
tig, dass Barrierefreiheit geschaffen werde. Weil es 
erst durch Barrierefreiheit überhaupt möglich sei, 
in Kontakt zu kommen und einfach ein inklusives 
Leben zu gestalten. Und wenn das im ersten Mo-
ment vielleicht nicht so machbar erscheine, sei es 
auch möglich durch verschiedene Schulungen, 
Menschen einfach zu zeigen, wie mit Menschen 
mit Behinderung umgegangen werde, wie man 
ihnen helfen, wie man sie einfach einbeziehen 
könne, damit jeder möglichst gut mitarbeiten 
könne für eine inklusive Gesellschaft. Danke. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Nicksch für sein 
Statement. Er freue sich, dass mit Herrn Wendel 
heute jemand die Runde der Eingangsstatements 
beschließe, der aus seiner Geburtsstadt Würzburg 
komme. Herr Wendel habe das Wort. 

Julian Wendel (Würzburg) erklärt, er freue sich, 
dass er dabei sein dürfe, um vielleicht diese Theo-
rie, die bisher unterbreitet worden sei, mit noch 
mehr Leben zu füllen und ein bisschen zu perso-
nifizieren. Auch er stehe dafür: Nichts über uns – 
ohne uns! Wie die Abgeordneten sähen, habe 
auch er eine Behinderung, wegen der er im Elekt-
rorollstuhl sitze. Dabei handle es sich um eine 
Muskelerkrankung, die bewirke, dass seine Mus-
kulatur zunehmend schwächer werde. Er sei jetzt 
eben schon im sehr fortgeschrittenen Stadium, 
was bedeute, dass er seine Hand nicht heben 
könne, um ein Glas Wasser zu trinken oder um je-
manden zu begrüßen. Er könne gerade so noch 
seinen Rollstuhl fahren und den Computer bedie-
nen. Dennoch oder gerade deshalb sei er außeror-
dentlich aktiv und engagiere sich im inklusiven 
Bereich ganz breit gefächert.  

Sein Alltag, zunächst noch kurz dazu, bestehe 
auch daraus, dass ihm persönliche Assistenten, 
die schon angesprochen worden seien, zur Seite 
stünden und ihn eben auch, wie heute zum Bei-
spiel, begleiteten und ihm bei allen Tätigkeiten 
helfen.  

Er sei von Grund auf inklusiv aufgewachsen, weil 
das der Wunsch seiner Eltern gewesen sei. Er sei 
in einem integrativen Kindergarten gewesen, habe 
sein Abitur an der Regelschule gemacht, habe Psy-
chologie studiert, habe sich schon während des 
Studiums in ehrenamtliche Engagements hinein 
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gearbeitet und die nach dem Studium wirklich in-
tensiviert. Er sei in der Selbsthilfe tätig. Das heiße, 
in einer Organisation sind Muskelkranke, in der er 
andere Betroffene berate und eine Jugendgruppe 
bei sich daheim in Würzburg leite. Vor allem sei 
er auch im Rollstuhlsport aktiv, wo er einem 
Fachbereich des nationalen Verbandes DRS (Deut-
scher Rollstuhl-Sportverband) vorstehe, in der 
Sportart Powerchair-Hockey und da alle Wettbe-
werbe organisiere und koordiniere. Er sei in 
Würzburg im Behindertenbeirat und in Arbeits-
kreisen zu barrierefreiem Bauen und Inklusion ak-
tiv und versuche, sich da in die Kommunalpolitik 
hineinzuarbeiten. Weiterhin sei er als Schöffe am 
Landgericht und am Amtsgericht Würzburg tätig. 
Das sei also auch ein Bereich, und darauf fixiere 
er sich aktuell immer stärker, der eben auch die 
Nichtbehinderten betreffe. Das heiße, ihm sei es 
wichtig, dass Menschen mit Behinderung nicht 
nur in der Selbsthilfe für andere Behinderte aktiv 
seien, sondern auch die andere Seite des Engage-
ments zeigten für Nichtbehinderte. Das sei dann 
die volle Inklusion, wenn man wirklich überall 
auftrete und überall sichtbar sei. Für sein Engage-
ment sei er von der Stadt Würzburg mit dem Bür-
gersozialpreis geehrt worden und habe jetzt auch 
am Deutschen Engagementpreis teilgenommen 
und den 7. Platz erreicht. In der Laudatio habe es 
geheißen, er sei ein Vorbild auf allen Ebenen. Ob 
das so sei, vermöge er nicht zu kommentieren. Er 
könne nur sagen, dass es für ihn in gewisser 
Weise selbstverständlich sei, aktiv zu sein und der 
Gesellschaft etwas zurückzugeben von dem, was 
er erhalten habe. Er habe Unterstützung erhalten 
und das wolle er der Gesellschaft zurückgeben. Er 
sei sich sicher, dass es ganz viele andere Men-
schen mit Behinderung gebe, die das genauso sä-
hen und die sich auch mehr engagieren würden, 
wenn sie könnten, weil Engagement einfach im-
mer ein Zugehörigkeitsgefühl erzeuge, einen Stolz 
und ein Selbstwertgefühl, und nicht zuletzt eben 
anderen Leuten etwas bringe. Ihm bringe es sehr 
viel Struktur im Alltag, sehr viel Sinn im Alltag 
und deshalb engagiere er sich. 

Was könne man tun, um noch mehr Engagement 
zu finden unter den Menschen mit Behinderung? 
Darüber habe man gerade schon sehr viel gehört. 
Insgesamt seien die Hürden sehr groß. Darüber 
könne man gerne auch später im Detail noch dis-
kutieren, was da geändert werden könne und 

müsse. Ihm sei es auch wichtig, immer zu sehen, 
oder im Hintergrund zu beachten, dass eine Ge-
sellschaft, die auf Sozialrechten aufbaue, immer 
auch den Gedanken haben müsse, dass man sich 
dann für andere auch einsetze. Also, dass es ein 
ständiges Geben und Nehmen sei. Bei allem aber, 
und man rede hier ja über ehrenamtliches Engage-
ment, bei allem sollte immer die Tür zur Erwerbs-
tätigkeit nie zugeschlossen werden. Also ein 
Mensch mit Behinderung müsse immer auch die 
Möglichkeit haben, zur Erwerbstätigkeit zu wech-
seln. Wenn diese Tür zugehe, dann sei es der fal-
sche Weg. Soviel zunächst von ihm dazu. Vielen 
Dank. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Wendel für seine 
Ausführungen und leitet zur Fragerunde über. Er 
bittet die Ausschussmitglieder, kenntlich zu ma-
chen, an wen sich die Frage richte. Es sei für die 
Sachverständigen dann leichter, mitzuschreiben 
und es müsse nicht jeder immer auf alles antwor-
ten. Abg. Dr. Diaby eröffne nun die Fragerunde. 

Abg. Dr. Karamba Diaby (SPD) dankt den Anhör-
personen herzlich für ihre Vorträge und gratuliert 
Herrn Wendel zu dessen Preis für sein Engage-
ment. 

Er habe zwei Fragen, die erste an Herrn Schenck. 
Er habe vehement Kritik an § 78 SGB IX, Assis-
tenzleistungen, formuliert. Er wolle es verstehen 
und sei kein Sozialwissenschaftler. Er könne sich 
vorstellen, dass die Urheber, wenn sie das so for-
muliert haben, es nicht böse gemeint hätten, 
denke er zumindest. Deshalb frage er, ob es eine 
Bestandsaufnahme bei den Verbänden gebe, wie 
sie das bewerteten, statistisch gesehen. Er habe es 
doch richtig verstanden, dass das aus seiner Sicht 
nicht korrekt sei? Ihn interessiere das, denn viel-
leicht gebe es auch Menschen mit Behinderung, 
die dann sagten, sie würden Assistenzleistungen 
lieber aus dem genannten Kreis erbringen lassen 
und nicht unbedingt anders. Er frage, denn wenn 
sich die Abgeordneten dafür einsetzten, dass das 
geändert werde, müssten sie verstehen, was der 
Hintergrund der Kritik sei. 

Die zweite Frage gehe an Frau Bessenich und 
Herrn Wendel. Es gebe diese Projekte Peer-to-
Peer-Beratung, die ja jetzt ausgeschrieben seien 
und wo es viele Träger gebe. In seinem Wahlkreis 
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habe er auch schon entsprechende Träger besucht, 
aber ihm fehle einfach die Erkenntnis darüber, 
wie dies momentan angenommen werde, die Cari-
tas sei ja breit aufgestellt. Ihn interessiere, wie das 
angenommen werde. Ihn interessiere, ob seine Be-
ratung, die Herr Wendel gerade erwähnt habe, 
auch im Rahmen dieser Peer-to-Peer-Beratung 
stattfinde.  

Der Vorsitzende bittet Abg. Noll um ihre Fragen. 

Abg. Michaela Noll (CDU/CSU) spricht den An-
hörpersonen ihren Dank für ihre Vorträge aus. Sie 
frage Frau Bessenich, die eben angesprochen 
habe, dass es ein Problem der Haltung und des 
Klimas sei. An Herrn Wendel gewandt, erklärt sie, 
wenn sie ihn erlebe, müsse sie sagen, er wirke auf 
sie sehr souverän. Das heiße, er fordere auch ein. 
Sie habe eine gute Freundin, die Behindertenbe-
auftragte bei Fortuna Düsseldorf und auch selber 
mehrfach behindert sei. Sie sei so souverän und 
auch so selbstbewusst, sie hole sich dann die 
Hilfe, die im dritten Satz des § 78 Abs. 5 SGB IX 
erwähnt und kritisch gesehen worden sei. Sie 
könne das, aber, sie glaube, das könnten viele 
nicht. Deswegen sei ihre Frage: Wo sehen Sie 
Möglichkeiten, dass wir Menschen mit Behinde-
rung auch stark machen, Dinge auch tatsächlich 
einzufordern, damit sie Teil der Gesellschaft sind? 
Was können wir machen, um das Klima generell 
zu verändern, dass es einfach eine Selbstverständ-
lichkeit ist, dass sie teilhaben, egal in welchem 
Bereich? 

Dann habe sie noch eine Frage. Man spreche in 
vielen Bereichen über Digitalisierung. Sei zum 
Beispiel Digitalisierung nicht auch ein Bereich, 
der ggf. helfen könne, um mehr Menschen mit Be-
hinderung für eine Ehrenamtstätigkeit zu gewin-
nen? In ihrem Wahlkreis lege sie auch großen 
Wert darauf, Menschen sichtbar zu machen, das 
heiße, Menschen, wie zum Beispiel Herrn Wen-
del. Wenn er in ihrem Wahlkreis wäre, hätte er 
auch einen Bürgerpreis von ihr bekommen. Sie 
würde einfach auch versuchen, Engagierte so 
sichtbar zu machen, dass sie diese Vorbildfunk-
tion auch für andere hätten und andere damit im 
Endeffekt motivierten, selber diesen Schritt zu ge-
hen. Seien das auch Wege, wo er sage, man müsse 
es sichtbar machen, dass man Vorbilder finde, die 
eben dann auch als Botschafter fungierten?  

Der Vorsitzende erteilt anschließend Abg. Dr. 
Christmann das Wort. 

Abg. Dr. Anna Christmann (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) dankt den Sachverständigen ebenfalls 
herzlich für die sehr spannenden Ausführungen. 
Sie schicke vorweg, dass sie die Kritik am Titel 
der heutigen Sitzung gerne annehme. Sie finde es 
gut, dass die Anhörpersonen darauf hingewiesen 
hätten, dass die Ausschussmitglieder da natürlich 
sensibel sein müssten, wenn sie solche Sitzungen 
vorbereiteten und darauf vielleicht nicht genau 
geachtet hätten. Insofern finde sie es richtig, dass 
das hier auch angesprochen werde. 

Zum Thema Finanzierung seien vielfältige Sachen 
angesprochen worden. Zur Assistenzleistung 
komme sie gleich noch. Freiwilligendienste wür-
den sie auch noch einmal interessieren. Da habe 
sie auch von verschiedener Seite Rückmeldungen 
bekommen, dass es da Schwierigkeiten gebe, weil 
man hier immer diese Finanzierung von Jahr zu 
Jahr habe und es dadurch gar nicht erst ermöglicht 
werde, überhaupt den Bereich für Inklusion abzu-
rufen, weil die Mittel wegen der Überjährigkeit 
gar nicht freigegeben würden. Das sei eine Frage 
an die Caritas und auch an die Freiwilligenagen-
tur, ob das ein Problem sei, dass die Experten 
auch sähen? Wie könne man da Abhilfe schaffen?  

Die Engagementstiftung sei eben auch schon ange-
sprochen worden. Wahrscheinlich kennten die 
Sachverständigen das Konzept zum jetzigen Zeit-
punkt. Am Montag habe es auch noch einmal eine 
Anhörung im Bundestag dazu gegeben. Tatsäch-
lich sei bisher der Bereich „Menschen mit Behin-
derung“ nicht explizit vorgesehen. Da gebe es 
auch die Frage, welche zivilgesellschaftlichen Bei-
räte man etabliere oder wie man den Stiftungsrat 
zusammensetze. Wäre das aus Sicht der Experten 
vielleicht auch ein Ort, an dem man das Thema 
durch eine Beteiligung oder einen thematischen 
Schwerpunkt noch einmal stärker mit aufnehmen 
könnte? 

Sie wolle gerne noch einmal auf den Bereich der 
Assistenzleistungen eingehen, den insbesondere 
Herr Schenck angesprochen habe. Sie frage, wenn 
jetzt dieser § 78 Abs. 5 SGB IX so unglücklich sei, 
gebe es denn einen ihm bekannten Fall, wo das 
mit den Assistenzleistungen trotzdem geklappt 
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habe oder führe das tatsächlich dazu, dass das in 
der Praxis eigentlich überhaupt gar nicht gewährt 
werde? Weiterhin wolle sie hierzu Herrn Wendel 
und den Herrn Nicksch fragen, wie das bei ihnen 
in der Praxis aussehe. Herr Wendel werde heute 
von einem Assistenten begleitet. Sei das bei ihm 
generell kein Problem? Wie sei das in ihrem Um-
feld, würden für den Engagementbereich Assis-
tenzleistungen gewährt oder sagten sie auch, dass 
das eigentlich generell ein Problem sei und sehr 
schlecht funktioniere?  

Der Vorsitzende bittet Abg. Patzelt, seine Fragen 
zu stellen. 

Abg. Martin Patzelt (CDU/CSU) konstatiert, die 
Sachverständigen hätten den Abgeordneten nicht 
nur Anregungen und Aufträge mitgegeben, son-
dern ihnen auch gezeigt, und da brauche man 
vielleicht manchmal ein bisschen Fantasie und 
Anregung, wo sich Menschen mit Behinderung 
überall engagieren könnten. Fange man dann an, 
darüber nachzudenken, dann sprudle das gleich 
und mache deutlich: „Ja, na klar, warum denn 
nicht.“ 

Er frage nach den Erfahrungen und spreche insbe-
sondere Herrn Wendel und Herrn Nicksch an. 
Wenn sie sich engagierten, begegneten sie da einer 
Offenheit und einer Bereitwilligkeit in der Koope-
ration mit anderen und bei Menschen, denen sie 
wiederum geholfen hätten? Oder gebe es da viel-
leicht auch Unsicherheiten oder Schwierigkeiten, 
Anlaufschwierigkeiten? Ihn interessierten ihre Er-
fahrungen. 

Das Zweite: Die gesetzlichen Leistungen würden 
ja vom Landes- oder vom kommunalen Träger ge-
währt, zumindest würden sie in der Kommune be-
antragt. Die Kommunen seien ja überhaupt die Le-
bensorte, wo man sich dann ehrenamtlich freiwil-
lig engagieren könne. Gebe es denn auf dieser 
kommunalen Ebene Probleme, z. B. könnte man 
erst einmal schlussfolgern auch finanzieller Art? 
Der Bundeshaushalt sei ja erst einmal nicht dafür 
zuständig, sondern die kommunalen Haushalte 
und die Landeshaushalte. Könnten die Bundes-
tagsabgeordneten in diese Ebenen hinein noch 
einmal Impulse geben oder könnten sie das, was 
zu Recht erwartet werde, also die wirkliche Betei-
ligung, eine gleichberechtigte Beteiligung, dass 

die Abgeordneten das noch einmal von ihrer 
Ebene aus beförderten? Die Frage richte sich auch 
an Frau Bessenich. 

Der Vorsitzende gibt sodann Abg. Reichardt das 
Wort. 

Abg. Martin Reichardt (AfD) dankt den Anhörper-
sonen zunächst für die sehr kenntnisreichen und 
interessanten Ausführungen. Ihm gehe es darum, 
zwei, drei ganz konkrete Punkte zu erfragen, bei 
denen sie sich wirklich Unterstützung wünschten, 
damit Menschen mit Behinderung sich noch stär-
ker im Ehrenamt engagieren könnten. Er frage 
Frau Bessenich und Herrn Kemnitzer. 

Die nächste Frage stelle er Herrn Schenck. Er habe 
§ 78 SGB IX letztlich auch mit Schrecken gelesen 
und es gehe auch nicht darum, ob jemand etwas 
böse gemeint habe oder nicht, sondern einfach da-
rum, was dort stehe. Er stelle hier einfach einmal 
die Frage, wie denn in der Praxis eigentlich ge-
prüft werde, ob die notwendige Unterstützung 
vorrangig im familiären, freundschaftlichen, nach-
barschaftlichen und ähnlichen Bereich erfolgen 
könne. Wo gehe man denn da hin? Müsse man 
dann seinen Nachbarn fragen und dann von dem 
einen Zettel mitbringen: „Nein, ich kann Dir nicht 
helfen.“? Das erschließe sich ihm überhaupt nicht. 
Er wisse gar nicht, welche Kriterien dort eigent-
lich zum Ansatz kämen und würde gern von ihm 
einmal hören, wie das sei. 

Der Vorsitzende erklärt, den Schlusspunkt in die-
ser Fragerunde setze Abg. Aggelidis. 

Abg. Grigorios Aggelidis (FDP) bedankt sich bei 
den Sachverständigen herzlich für die sehr erfri-
schend klaren Informationen und Anliegen, die 
hier vorgebracht worden seien. Einiges sei schon 
angesprochen worden, deswegen wolle er kurz auf 
drei Dinge eingehen. Das eine sei, spreche man 
über bürgerschaftliches Engagement ganz allge-
mein, und der Unterausschuss habe bereits eine 
Reihe von Anhörungen gehabt, in denen gefragt 
worden sei, was es denn eigentlich allgemein an 
Hemmnissen im ehrenamtlichen Engagement 
gebe, also mit welchen Regeln, Bürokratie, womit 
auch immer, bürgerschaftliches Engagement 
grundsätzlich ein Stück weit behindert werde. Da 
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würde ihn interessieren, ob es aus Sicht der Ex-
perten Bereiche gebe, die auch für alle anderen 
sehr hinderlich seien, sich aber am Ende des Ta-
ges vielleicht für Menschen mit Behinderung 
noch stärker auswirkten.  

Der zweite Punkt: Es sei angesprochen worden, 
dass es bundesweit eine Reihe von Projekten gege-
ben habe, die besonders erfolgreich eben dieses 
sehr gute Ziel erreicht hätten. Er frage, ob es in ir-
gendeiner Art und Weise eine Stelle gebe, bei der 
man auf diese Projekte sozusagen zugreifen und 
sagen könne: „Jawohl, hier gibt es viele erfolgrei-
che.“, denn, wie alle wüssten, in dieser Projekteri-
tis gebe es irgendwann keine Mittel mehr, weil ir-
gendein neues Thema da sei, so wie es auch schon 
ausgeführt worden sei. Aus Sicht der Politik inte-
ressiere ihn: Welche seien denn eigentlich beson-
ders erfolgreiche Projekte, bei denen man als Poli-
tik eher auf die Idee kommen sollte, wie man so 
etwas verstetigen könne? Man wisse, welch her-
ausforderndes Ziel das sei und dann müsse man 
doch erfolgreichen Projekten auch einmal über 
den Projektstatus hinweghelfen. Er finde, es rei-
che auch nicht zu sagen: „Naja, das ist dann die 
Aufgabe von Kommunen.“ oder von wem auch 
immer. 

Als letzten Punkt, wolle er auch kurz auf das 
Thema der Assistenzleistungen eingehen. Er finde 
das auch entsetzlich. Ihn interessiere: Würden Sie 
sagen, das muss komplett gestrichen werden? Gibt 
es irgendeine andere Formulierung? Er hätte sich 
eher vorgestellt, dass man gesagt hätte, wenn denn 
die Möglichkeit aus diesem Umfeld da sei, dann 
soll diese vorrangig genutzt werden, weil man 
sich vielleicht mehr von Menschen, die man 
kenne, helfen lassen möchte. Er könne es nicht sa-
gen und sei nicht in der Situation, auch, wenn es 
in der Familie so einen Fall gegeben habe. Aber so 
wie der Satz sei, sei er natürlich sehr kontrapro-
duktiv.  

Der Vorsitzende dankt für die in der ersten Runde 
gestellten Fragen. Die Antwortrunde beginne nun 
wie angekündigt auf der rechten Seite mit Herrn 
Wendel.  

Julian Wendel (Würzburg): Kurz zur Abstimmung. 
Er reagiere jetzt auf alle Fragen, die an ihn gerich-
tet worden seien. Die erste Frage habe Herr Abg. 

Dr. Diaby in Bezug auf das Peer-to-Peer-Consul-
ting gestellt. In seinen Augen entspreche das der 
Selbsthilfe. Also Selbsthilfe sei ja die Hilfe unter 
Betroffenen, von Betroffenen für Betroffene. In der 
Selbsthilfe säßen die Experte in eigener Sache, 
wie man auch immer so schön sage. Im Peer-to-
Peer-Consulting, wie es jetzt auch in der unabhän-
gigen Teilhabeberatung angewandt werde, finde 
genau dieses Prinzip auch statt. Natürlich mache 
er das auch in diesem Sinne, aber er sei jetzt nicht 
in dieser unabhängigen Teilhabeberatung inte-
griert, sondern er mache das eben durch die 
Selbsthilfe. In seinen Augen sei es aber etwas ganz 
Wichtiges, weil auch er immer wieder erlebe, dass 
ihm zahlreiche Ärzte oder Behörden nicht wirk-
lich seinen Alltag erklären könnten. Also viele 
Tipps für den Alltag kämen in der Selbsthilfe, kä-
men durch andere Betroffene. Deswegen sei es 
ganz wichtig, sich da zu engagieren und andere 
Leute auch zu aktivieren, denn dadurch finde der 
Austausch statt. 

Die Frage zur Digitalisierung schließe sich daran 
natürlich an. Da werde bei ihm ein Nerv getroffen. 
Das sei genau sein Anliegen. Für ihn sei die digi-
tale Welt die Welt, in der er meistens aktiv sein 
könne oder sie bringe ihm eben sehr viel. Er habe 
das Gefühl, dass es vielen anderen Menschen mit 
Behinderung auch helfe. Das heiße, da sei etwas 
zu machen, auf jeden Fall. Aber auch da gebe es 
Hürden. Man müsse nur sehen, es gebe zahlreiche 
Menschen mit Sehbehinderung, die könnten nicht 
einfach eine Webseite lesen. Diese Webseite 
müsse barrierefrei sein. Es sei heutzutage bei man-
chen Webseiten so, aber eben nicht bei allen, also 
viele Webseiten von Vereinen seien für blinde 
Menschen noch nicht barrierefrei. Das heiße, sie 
könnten nicht mit einer Vorlesefunktion dem Nut-
zer, dem Betrachter vorgelesen werden. Das sei 
die große Hürde schlechthin. Wie solle sich dieser 
Mensch dann in diesem Verein engagieren, wenn 
er nicht einmal die Webseite lesen könne? Das 
seien einfach grundsätzliche Hürden, die bestün-
den. Genau wie auch die oftmals angesprochene 
Verständlichkeit in der Sprache, die auch eben 
auf den Websites noch nicht so etabliert sei, wie 
es Menschen mit einer kognitiven Einschränkung 
bräuchten. Also, wenn man über den Bereich Di-
gitalisierung rede, dann müsse man diese Hürden 
abbauen als Grundlage und dann könne es weiter-
gehen. 
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Wie motiviere man die Behinderten? Die Frage sei 
von Frau Abg. Noll gestellt worden. Da müsse er 
sich jetzt fast wiederholen, aber der Grundsatz der 
Motivation bestehe für ihn darin, erst einmal die 
Grundlagen dafür zu schaffen, dass eben eine Be-
geisterung und dadurch ein Engagement möglich 
sei. Also Hürden abbauen, Engagement möglich 
machen! Die Motivation sei da in den Menschen 
und, er glaube, wenn man dann noch eine Frei-
willigenagentur einschalte, dann seien auch Ange-
bote da, die vermittelt werden könnten. Wichtig 
sei natürlich, dass die Freiwilligenagenturen dann 
auch auf die Menschen mit Behinderung zugin-
gen. Das sei auch ein ganz entscheidender Punkt, 
dass man nicht darauf warte, dass der Mensch mit 
Behinderung zu den Agenturen komme, sondern 
dass die Agenturen auf die Menschen zugingen, in 
die Einrichtungen hineingingen, wenn die Men-
schen in der Einrichtung lebten oder in anderer 
Weise für die Angebote würben. 

Frau Abg. Dr. Christmann habe nach der Assistenz 
gefragt. Sie sehe, dass er mit dem Assistenten hier 
sei. Bei ihm sei der Assistent im Alltag dabei und 
das ganze werde über die Eingliederungshilfe fi-
nanziert. Das heiße, für ihn spiele der genannte 
Paragraph keine Rolle und finde keine Beachtung. 
Ihm sei es jetzt selbst schwer zu erklären, er habe 
selbst, müsse er ehrlich gestehen, zum ersten Mal 
von diesem Absatz gelesen. Ihm werde die Assis-
tenz eben über die Eingliederungshilfe finanziert, 
aber – und da müsse er ein großes Ausrufezeichen 
dahinter setzen – das sei immer mit sehr viel Ar-
gumentation und Durchsetzungsfähigkeit verbun-
den! Die Assistenz im Alltag sei aktuell ein Lu-
xusgut in der Welt der Behinderten. Nicht jeder, 
der sie bräuchte, habe sie aktuell. Vielleicht könne 
dann auch Herr Nicksch später noch etwas dazu 
sagen. 

Die Reaktion der anderen sei auch angesprochen 
worden und sei die letzte Frage, die an ihn gerich-
tet gewesen sei, die er sich notiert habe. In seinen 
Engagements sei es ja auch so, habe er sich erklärt, 
dass er sich auch im Bereich der Nichtbehinder-
ten oder vor allem im Bereich der Nichtbehinder-
ten bewege. Und da sei es häufig so, dass er durch 
seine sichtbare schwere körperliche Behinderung 
dann natürlich eine sehr große Unsicherheit aus-
löse. Er könne seine Hand nicht heben, um zu be-
grüßen. Dann denke sich sein Gegenüber, ob er 

denn überhaupt reden oder ihm überhaupt folgen 
könne, was er sage. Wenn er dann den Mund auf-
mache, dann ändere sich die Ansicht ganz 
schnell. Trotzdem, das sei einfach eine Unsicher-
heit, die man habe, aber dem könne man nicht 
wirklich begegnen.  

Abg. Martin Patzelt (CDU/CSU) fragt nach, ob 
dann eine Kooperationswilligkeit zustande 
komme. 

Julian Wendel (Würzburg): Auf jeden Fall, in den 
meisten Fällen schon. Denke er jetzt an seine Tä-
tigkeit als Schöffe, das sei ja ein offizieller Anlass, 
dann sei die Rampe auch da, was er ganz toll 
finde, dass eben einfach die Barrierefreiheit zur 
Verfügung gestellt werde. Dann sei zunächst im-
mer erstmal dieses schockierte Gucken da, wer 
denn da an dem Richterpult oben sei, aber dann 
gehe es sehr schnell in die Diskussion rein mit 
dem Richter und dann könne man sich auch auf 
Augenhöhe austauschen. Also die Bereitwilligkeit 
komme dann.  

Der Vorsitzende erteilt danach Herrn Nicksch zur 
Beantwortung der Fragen das Wort. 

Uwe Nicksch (Sozialhelden e.V.) hat sich die 
Frage notiert, auf welche Barrieren man denn 
überhaupt stoße. Das größte sei, glaube er, wirk-
lich erst einmal Barrierefreiheit zu schaffen, dass 
man in die Räumlichkeiten komme. Er habe viel-
leicht noch den großen Vorteil, dass er mit zwei, 
drei starken Männern auch noch eine Etage hoch-
getragen werden könne, aber das mache er auch 
sehr, sehr ungerne, weil es eben wirklich unange-
nehm sei, jedes Mal Hilfe zu fordern, wenn man 
irgendwohin wolle.  

Das Zweite seien bürokratische Dinge, gerade 
wenn man viel ausfüllen müsse und gerade viel 
Papierkram habe, dann sei es selbst für die Nach-
barin im Prenzlauer Berg manchmal schwierig, 
diese schwierigen Texte zu lesen und da sei es 
ganz, ganz wichtig, einfach Dokumente zu schaf-
fen, die in leichter Sprache verfasst worden seien, 
die nicht nur Menschen mit einer kognitiven Ein-
schränkung helfen, sondern vielleicht auch Men-
schen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen 
könnten und trotzdem aktiv werden wollten.  
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Die Rückmeldung von Geholfenen sei eigentlich 
immer ganz gut. Das merke er auch bei sich, wenn 
man dann ins Gespräch komme, traue man sich 
auch ganz, ganz viel Sachen zu fragen, wozu man 
vorher gar nicht die Möglichkeit gehabt habe, bei 
denen man vielleicht durch die Medien, durch 
das Fernsehen irgendwie in eine Richtung gescho-
ben werde, die aber von jedem Menschen mit Be-
hinderung anders ausgestaltet würden. Das Leben 
sei ja sehr, sehr vielfältig und, er glaube, er habe 
andere Interessen als Julian. Er habe vielleicht 
auch für ihn als Rollstuhlfahrer untypische Inte-
ressen. Es sei ganz, ganz wichtig, dass man da ein-
fach in den Austausch komme und einfach so der 
Gesellschaft zeigen könne, dass man gar nicht an-
ders sei, als vielleicht auf den ersten Blick sicht-
bar werde. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Nicksch und bittet 
Herrn Schenck um seine Antworten. 

Stefan Schenck (Behinderten- und Rehabilitati-
ons- Sportverband Berlin e.V.) leitet ein, ihm 
seien viele Fragen zum Thema Assistenzleistun-
gen gestellt worden. Er wolle vielleicht noch ein-
mal vorwegsagen, dass er natürlich auch gesagt 
habe: Nichts über uns – ohne uns! Jetzt sitze er 
hier, habe keine sichtbare Behinderung, fordere 
aber, dass Menschen mit Behinderung hier betei-
ligt würden. Er habe einen 20-jährigen Jungen mit 
Down-Syndrom. Ein junger Mann, der nicht ohne 
weiteres eben hier sitzen könnte, um sich selbst 
zu vertreten. Deswegen sitze er als Angehöriger 
hier und habe über die 20 Jahre immer wieder 
neue Barrieren kennengelernt, die ihn beträfen 
und sich zur Aufgabe gemacht, überall da, wo er 
auf diese Barrieren stoße, zu versuchen diese zu 
durchbrechen, um sie auch für andere eben sozu-
sagen aus dem Weg zu räumen. Nicht nur zu über-
winden, sondern zu durchbrechen! 

Das Thema § 78 Abs. 5 kenne er tatsächlich auch 
noch nicht so lange, habe es im Prinzip hier auf 
die Vorbereitung auf diese Sitzung kennengelernt 
und sich mit verschiedenen Menschen darüber 
unterhalten und könne eigentlich nur sagen, dass 
das, was hier rot unterstrichen sei, gelebte Praxis 
sei. Die meisten Menschen mit einer Behinderung, 
die er kenne, die Engagement zeigen, machten ge-
nau das. Deswegen müsse dieser Satz da gar nicht 
hin. Denn wenn man keine finanzielle Leistung in 

Anspruch nehmen wolle, dann mache man das 
mit den Assistenten, die man zur Verfügung habe. 
Oder man habe eben, wie Herr Wendel oder wie 
auch sein Sohn, zum Beispiel über die Eingliede-
rungshilfe, bereits ein Budget, mit dem man Assis-
tenzleistungen einkaufen könne, die man dann 
auch für das Engagement verwende. Deswegen sei 
dieser Satz schlicht überflüssig bzw. werde Men-
schen abschrecken, etwas zu beantragen, weil sie 
glaubten, dass dort Hürden seien, weil keiner die 
Kriterien kenne, wie viele Nachbarn man denn 
fragen müsse, wenn man in Berlin wohne, um sa-
gen zu können: „Ich habe alle gefragt.“ Wer kenne 
in Berlin seine Nachbarn? Also, deshalb glaube er, 
dass dieser Satz schlichtweg überflüssig sei. Es 
werde sich natürlich jetzt im Zuge der nächsten 
Stufe des BTHG zeigen, mit dem Teilhabeplanver-
fahren, wie denn sozusagen der Kampf für die 
Eingliederungshilfe, für Assistenz im Bereich 
Freizeit denn so akzeptiert werde. Die neuen Teil-
habeämter, würden die denn da großzügiger sein 
und sagen: „Ja, natürlich kannst Du Dich engagie-
ren. Selbstverständlich stellen wir die X Assis-
tenzstunden zur Verfügung, damit Du dann Dein 
Vorstandsamt im Verein sowieso machen 
kannst.“? Das werde spannend. Er denke, alle 
müssten darauf mit ein Auge haben und dann 
sozusagen rechtzeitig Alarm schlagen. Trotzdem, 
einen Satz zu streichen, sei nie schlecht. 

Dann das Thema Digitalisierung: Hier zeige sich 
das, was er zum Schluss gesagt habe: Menschen 
mit Behinderung seien nicht eine homogene 
Masse, ein Mensch mit einer bestimmten Behin-
derung, sondern sie alle hätten unterschiedliche 
Behinderungen. Für seinen Sohn mit Down-Syn-
drom sei das Thema Digitalisierung eher ein Hin-
dernis, weil er Webseiten auch nicht so richtig le-
sen könne, weil nichts in leichter Sprache nir-
gendwo sei. Und wenn, dann finde man es nicht 
auf der Seite. Bei ihm sei eher das Problem, dass 
man sage, das 2-Milieu-Prinzip würde dadurch 
verletzt, wenn er sich sozusagen häufiger über di-
gitale Welt engagiere, weil er das von zu Hause 
mache. Er sei ein total aktiver Mensch, er wolle 
lieber irgendwohin gehen und mit den Leuten 
Auge in Auge reden. Also Digitalisierung sei si-
cherlich partiell auch wiederum toll, wenn es 
dann eines Tages ein Übersetzungstool in leichte 
Sprache geben würde. Oder natürlich sei Naviga-
tion eine ganz tolle Sache für ihn, um eben noch 
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wegefähiger zu werden und Wege auch ohne As-
sistenz machen zu können. Aber das Engagement 
sozusagen von zu Hause aus zu organisieren, sei 
für ihn eher schwierig. 

Frau Abg. Noll habe das Thema angesprochen, 
wie man Menschen mit Behinderung werbe, Frau 
Dr. Christmann die Engagementstiftung.  

Bei der Engagementstiftung müsse er gestehen, er 
sei ja auch nur der Vertreter des Deutschen Behin-
dertensportverbandes, der sicherlich diese natio-
nalen Themen noch etwas mehr auf dem Schirm 
habe. Er kenne die Strategie der Engagementstif-
tung noch nicht ganz genau, sei aber erstaunt, zu 
erfahren, dass das Thema Menschen mit Behinde-
rung dort bisher keine Rolle spiele, weil er doch 
der Meinung gewesen sei, dass man beim Thema 
Inklusion schon weiter sei und das tatsächlich im-
mer mitgedacht werde. Aber vielleicht sei das da 
eben noch nicht so. Aber das Thema Begeisterung 
bei Menschen mit Behinderung zu erwecken, sich 
zu engagieren, das wäre doch sicherlich eine vor-
nehme Aufgabe einer solchen Stiftung, dafür eben 
Werbung zu machen und dann gleichzeitig die 
Wege aufzuzeigen, wie man sich denn Unterstüt-
zung holen könne, so man diese denn braucht. Es 
gehe sicherlich gar nicht um Finanzierung, dann 
wären 30 Mio. Euro auch wirklich nicht sehr viel, 
aber es gehe darum, eben so eine Kampagne zu 
machen und zu sagen: „Ja, Menschen mit Behin-
derung sind nicht nur Objekte von Fürsorge, son-
dern sie sind Subjekte, handelnde Subjekte im Be-
reich Engagement, und zwar eben über alle Behin-
derungsarten hinweg.“ 

Warum an der einen oder anderen Stelle auch 
diese Projekte, die er den Ausschussmitgliedern 
im Foto gezeigt habe, klappten, habe einen Namen 
und der heiße „Aktion Mensch“. „Aktion 
Mensch“ sei tatsächlich wirklich eine der weni-
gen, die für dieses Thema Geld gäben. Im Behin-
dertensportverband versuche man, viele Sportver-
eine davon zu überzeugen, inklusive Projekte zu 
starten, nicht nur im Bereich Ehrenamt und Be-
hinderung, sondern natürlich auch Sportgruppen 
neu aufzulegen für Menschen mit Behinderung 
und alles laufe über das Thema Projektitis, „Ak-
tion Mensch“. Ein Jahr 5.000 Euro und dann be-
ginne irgendetwas, dann könne man vielleicht 
noch einmal einen Folgeantrag stellen und nach 

zwei Jahren stehe der Kassenwart da und sage: 
„Also wir müssen dringend einen Satz Trikots 
kaufen. Ich glaube, das wird jetzt schwierig, das 
fortzuführen.“ Er habe dafür auch keine Lösung. 
Man könne natürlich immer sagen, man brauche 
mehr Ressourcen. Es sei aber tatsächlich so, dass 
es ein echtes Problem sei, dass man wirklich gute 
Dinge anstoße und leider nur ein Teil davon tat-
sächlich dann von sich aus fortgeführt werde.  

Der Vorsitzende erteilt anschließend Herrn Kem-
nitzer das Wort. 

Tobias Kemnitzer (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen e.V.) dankt für die Fragen. 
Herr Abg. Reichardt habe gefragt, welche Rahmen-
bedingungen es für dieses Engagement eigentlich 
brauche. Er habe es sehr schön gefunden, was 
Uwe Nicksch und Julian Wendel, dazu auch 
schon erzählt hätten. Es sei wirklich erstaunlich, 
weil es eigentlich nicht so viel brauche, wenn er 
sich überlege, welche Beispiele er kenne. Ein 
Mensch im Rollstuhl könne ohne Probleme Enga-
gementberatung in der Freiwilligenagentur ma-
chen. Das sei ganz einfach so. Es gebe gute Bei-
spiele von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die 
gern im Tierheim helfen, die Naturschutzprojekte 
begeistert umsetzten. Sie kennten Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen, die sich ohne 
Probleme in unterschiedlichen Zusammenhängen, 
ob jetzt im Sport oder in der Kultur engagieren 
könnten. Das gebe es alles. Die Frage sei genau 
das, was Herr Wendel auch beschrieben habe, so 
eine Form von Unsicherheit im Umgang. Und 
wenn man jetzt die Erfahrung mache, also er habe 
jetzt eine Einsatzstelle im Blick und man frage 
jetzt einfach mal pauschal: „Würden Sie gerne mit 
gehörlosen Menschen zusammenarbeiten? Oder 
würden Sie gerne Rollstuhlfahrer sich bei Ihnen 
in der Organisation engagieren lassen?“ Dann 
wäre immer so: „Ja, könnte ich mir vielleicht vor-
stellen.“ Und dann kämen natürlich bei denen 
schon so Fragezeichen: „Was bedeutet das für 
uns? Können wir damit überhaupt umgehen?“ 
Dann kämen diese ganzen Unsicherheiten ins 
Spiel. Deswegen müsse man den Schuh umdrehen 
und sagen, und das sei auch die Erfahrung der Ar-
beitsgemeinschaft, wenn sie sagten: „Wir haben 
hier einen Menschen, der kann das und das und 
das und braucht das und das und das.“, dann sei 
das ein viel einfacherer Zugang, als zu sagen, dass 
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es jetzt erst einmal diese Kapazität für gehörlose 
Menschen brauche. Es sei viel besser vom einzel-
nen Menschen auszugehen und den dann in der 
Organisation eben auch vorzustellen. Und natür-
lich gebe es bestimmte Barrieren.  

Der Vorsitzende unterbricht Herrn Kemnitzer, da-
mit Abg. Reichardt die Gelegenheit bekommt, eine 
Zwischenfrage zu stellen. 

Abg. Martin Reichardt (AfD) konstatiert, viel-
leicht habe er sich vorhin falsch ausgedrückt, was 
er in erster Linie gemeint habe: Was könne denn 
die Politik konkret tun? Das sei ihm eigentlich 
wichtig. Herr Kemnitzer habe das jetzt natürlich 
sehr schön auch ausgeführt. Aber er meine, was 
die Abgeordneten jetzt hier konkret tun könnten. 
Wenn er ihnen da zwei, drei Punkte mitgeben 
könne. Das wäre einfach für ihn noch einmal von 
sehr großem Interesse. 

Tobias Kemnitzer (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen e.V.) antwortet, Punkt A 
sei, noch einmal Werbung für dieses Thema zu 
machen. Das sei schon aufgegriffen worden, z. B. 
über die Deutsche Engagementstiftung, dieses 
Selbstverständliche zu zeigen, diese Vielfalt im 
Engagement anders abzubilden, dass man einfach 
auch andere Menschen in der Öffentlichkeit sehe. 
Dafür gebe es bei den „Sozialhelden“ auch extra 
Projekte und Programme, wo Fotos zur Verfügung 
stünden, auf denen man eben Menschen mit Be-
hinderung auch tatsächlich in Aktion sehe und 
nicht nur als EmpfängerIn von Leistungen. Diese 
guten Beispiele, es gebe kaum Plattformen, die das 
gut abbilden könnten. Man könne auch bei der 
„Aktion Mensch“ recherchieren. Das wäre auch 
eine schöne Aufgabe, eine vornehme Aufgabe, 
diese guten Beispiele bekannt zu machen.  

Über die Frage der Assistenzleistungen sei bereits 
gesprochen worden, dazu würde er jetzt nicht 
weiter ausführen. 

Eine Frage wäre aber auch, ein Bundesprogramm 
für Inklusion im Engagement. Das würde er unter-
stützen. Er finde auch die fünf Jahre der Arbeits-
gemeinschaft seien durchaus zielführend, also ein 
eigenes Modellprogramm für Vielfalt und Inklu-
sion im Engagement aufzulegen, in dem man ge-
rade Ressourcen, Personalressourcen unterstütze, 

mit dem man Menschen, die diese Hintergründe 
mitbrächten, in die Organisationen bringe, die 
sich dann sichtbar für dieses Thema einsetzten. 
Das wäre eine Möglichkeit, die man jetzt jenseits 
von der Schwierigkeit von Regelförderung vor Ort 
ohne Probleme umsetzen könnte. Hier würde er 
auch so ein Modellprojekt unterstützens- und be-
grüßenswert finden, weil sie eben immer wieder 
am Anfang stünden, immer wieder erzählen müss-
ten. 

Die Frage zur Engagementstiftung: Da würde er 
auch sagen, dass es zumindest gelungen sei, Enga-
gement und Ehrenamt, also die progressiven For-
men des Engagements dort mitzudenken, genauso 
wie die traditionellen Ehrenamtsformen. Genauso 
wichtig wäre es, die Engagementformen darzustel-
len, die Menschen ausübten. Dabei denke er ge-
rade auch an Migrantinnen und Migranten, ge-
flüchtete Menschen, die auch kaum sichtbar 
seien, genauso wie Menschen mit Behinderung, 
die in unserem Engagementverständnis noch gar 
nicht richtig vorkämen. Da wäre es ja eine Auf-
gabe, das als Querschnitt in der Stiftung anzule-
gen und da einfach auch zu sagen: „Wir wollen 
bewusst diese Formen von Engagement unterstüt-
zen und wir wollen uns dafür einsetzen, diese 
Vielfalt des Engagements auch nicht nur durch 
die Engagementformen, sondern durch die Men-
schen abzubilden, die sie ausüben.“ und da sozu-
sagen auch Vorurteile abzubauen, die ja manch-
mal auch lauerten, dass sich eben Menschen mit 
Behinderung oder Migrantinnen und Migranten 
weniger engagierten als Menschen, die von hier 
kommen. 

Offen sei noch die Frage von Frau Abg. Dr. Christ-
mann nach den Freiwilligendiensten. Ja, man 
überlege beim BFD ein Modellprojekt zu entwi-
ckeln, auch mit anderen Freiwilligenagenturen. 
Man habe dazu jetzt eine Abfrage gestartet, wo es 
eben genau darum gehe, Menschen mit Behinde-
rung für den BFD zu gewinnen und dafür viel-
leicht auch entsprechende zusätzliche Assistenz-
leistungen usw. mit zu beantragen und dann erst 
einmal genau zu gucken, welche Bedarfslage es da 
eigentlich gebe. 

Entscheidend sei für ihn tatsächlich noch einmal, 
diese Engagementoffenheit zu zeigen als Organisa-
tion, genauso wie Herr Wendel es auch gesagt 
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habe, dass Menschen mit Behinderung auch moti-
viert würden nach außen zu treten, aus der Selbst-
hilfe heraus und eben auch ihr Engagement ein-
forderten, weil so habe man natürlich eine gegen-
seitige Blockade. Manchmal habe man den Ein-
druck, dass dann eine Organisation sage: „Hey, 
wir haben jetzt irgendwie barrierefreie Räume. 
Oh, da kommt ja jetzt niemand mit Rollstuhl vor-
bei.“ Also heiße es auf der einen Seite sozusagen 
eine Einladekultur permanent zu entwickeln, dass 
sich Menschen mit Behinderung tatsächlich ange-
sprochen und eingeladen fühlten. Und auf der an-
deren Seite heiße es natürlich auch, eine Motiva-
tion, den Menschen mit Behinderung vielleicht 
abzuverlangen, sich auch in anderen Engagement-
formen einzubringen. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Kemnitzer. Frau 
Bessenich könne nun den Schlusspunkt der ersten 
Antwortrunde setzen.  

Janina Bessenich (CBP) merkt an, sie oute sich zu-
nächst auch als Person mit Migrationshinter-
grund. Von daher sind wir schon langsam so ein 
bisschen sichtbar auch hier, weil Herr Kemnitzer 
zuvor gesagt habe, die Personen seien nicht sicht-
bar, also doch. Insgesamt wolle sie ein paar Fra-
gen beantworten. 

Abg. Dr. Diaby, habe die Frage nach der Peer-Bera-
tung gestellt. Das seit natürlich wichtig, aber bei 
diesen Projekten, die auch sehr gut angenommen 
und auch gut finanziert würden, gehe es ja eigent-
lich darum, dass Menschen mit Behinderung an-
dere Menschen mit Behinderung beraten. Das sei 
auch sehr sinnvoll, aber da gehe es ja eigentlich 
um die Leistungen, die Menschen mit Behinde-
rung benötigten. Also das sei ja dieser Bereich. 
Das machten die dann teilweise ehrenamtlich, 
aber teilweise machten sie das auch im Rahmen 
der Arbeitsverhältnisse. Das sei das eine. Aber, sie 
glaube, dieses Ehrenamt müsse man weiterden-
ken, das habe Herr Wendel gesagt, gerade in die-
sem Bereich, wo sich Menschen mit Behinderung 
für Menschen ohne Behinderung einsetzten. Die-
sen Bereich deckten diese Projekte Peer-Beratung 
nicht so ganz ab. Da gehe es eigentlich um die Be-
ratung untereinander innerhalb der Selbsthilfe, 
aber auch bei den Teilhabeberatungsstellen, wo es 
um Leistungen der Assistenz gehe. Also, sie 

glaube, das sei sinnvoll, aber es müsse noch wei-
tergehend gedacht werden, dass es Beratung und 
Fortbildung von Menschen mit Behinderung, 
brauche, gerade wenn es um das Ehrenamt gehe.  

Frau Abg. Noll habe nach der Digitalisierung ge-
fragt. Es sei ja wunderbar, dass man auch eine Di-
gitalisierungsstrategie der Bundesregierung habe. 
Sie habe gestern von Dr. Michael Frehse, Staats-
sekretär beim Bundesministerium des Innern, ge-
hört, dass 20 Prozent des Bundesgebietes digital 
noch nicht angeschlossen sei. Das sei das eine. 
Und das andere sei, weil sie ja vom Fachverband 
Behindertenhilfe und Psychiatrie der Caritas sei, 
man begleite letztendlich fast 200.000 Menschen 
mit Behinderung, von denen die meisten in länd-
lichen Gebieten lebten. Zum Verständnis, warum 
das so sei, weil es tatsächlich in der Geschichte so 
gewesen sei, dass die Einrichtungen sehr häufig 
außerhalb von großen Städten errichtet worden 
seien, auch im Fränkischen, der Vorsitzende 
werde das kennen, dann sei das nicht in Würz-
burg, sondern immer so ein bisschen außerhalb, in 
kleineren Orten. Das Problem sei, also auch ge-
rade Franken sei da so ein Beispiel, da gebe es ja 
überhaupt keinen Internetanschluss oder bei sehr 
vielen fehle er. Das werde natürlich nachgeholt, 
das sei klar, aber, sie glaube, es brauche bei dieser 
Digitalisierungsstrategie tatsächlich die Berück-
sichtigung auch der Belange der Menschen mit 
Behinderung. Zum einen, dass sie Zugang hätten. 
Zum anderen aber, dass bei all dem, was neu ent-
wickelt werde, die Problematik bei den Websites 
bestehe, auch die Verpflichtung, dass diese eigent-
lich barrierefrei sein müssten. Aber man wisse, so 
sei das nicht. Da brauche es eine Verpflichtung 
der privaten Wirtschaft auf die Barrierefreiheit. 
Die gebe es nicht und deswegen entstünden letzt-
endlich neue Barrieren für Menschen mit Behin-
derung. Aber für viele wäre ein Zugang möglich, 
wenn es tatsächlich barrierefrei wäre.  

Abg. Dr. Christmann, habe gefragt, was mit der Fi-
nanzierung der Assistenzleistungen passiere, wie 
sei das tatsächlich. Gerade beim BFD sei es so, 
wenn die Person zum Beispiel Hilfen zur Kommu-
nikation, also einen Gebärdensprachendolmet-
scher oder andere Hilfen zur Kommunikation 
brauche, dann werde das in der Regel abgelehnt, 
weil ja immer vorgeschrieben werde, dass diese 
Kosten, die da übernommen werden müssten, 
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nicht zu Finanzierung der Kommunikationsmittel 
bei Menschen mit Behinderung vorgesehen seien. 
Sehr häufig werde dann auf die Eingliederungs-
hilfe verwiesen. Also quasi wieder auf die Assis-
tenzleistungen, die aus der Eingliederungshilfe ge-
holt werden müssten. Man rede die ganze Zeit 
über diesen § 78 SGB IX, aber nicht auf alle Men-
schen treffe § 78 SGB IX überhaupt zu. Man 
müsse eine wesentliche Behinderung haben, um 
diese Leistungen überhaupt zu bekommen. Zum 
Beispiel junge Menschen mit Lernbehinderung 
hätten diese sogenannte wesentliche Behinderung 
nicht und bekämen auch nicht die Assistenzleis-
tungen. Es seien ja gerade sehr viele Jugendliche 
mit Lernbehinderung, die das einfach gar nicht 
bewilligt bekämen. Und die Mittel für den BFD 
seien ja begrenzt. Die würden jedes Jahr neu be-
willigt. Wenn diese schon ausgeschöpft seien oder 
dann bestimmte Kontingente verteilt würden, 
dann führe das letztendlich zur Ablehnung. Sie 
hätten da schon mehrmals, immer auch bei den 
Einzelfällen, geschrieben und es sei nicht bewil-
ligt worden. Da brauche es wahrscheinlich irgend-
wie eine Quote oder ein Kontingent, das für die 
Menschen tatsächlich bewilligt werden könnte, 
für die Kommunikationsmittel zum Beispiel. Aber 
man mache es ja so, dass man sage, man schließe 
die Personen nicht aus, sondern man sage ja, sie 
würden von bestimmten Seminartagen beim BFD 
befreit. Aber wenn sie von Seminartagen befreit 
würden, dann führe es ja dazu, dass sie gar nicht 
qualifiziert seien, einen BFD zu absolvieren. Das 
sei tatsächlich die Praxis. Letztendlich führe das 
zu Ausschluss vom BFD. Das sei ja die tatsächli-
che Auswirkung.  

Bei der Engagementstiftung befürworte sie auch, 
dass die Abgeordneten Menschen mit Behinde-
rung oder Angehörige, die sich engagierten, an-
hörten, weil da einfach die Perspektive ganz an-
ders sei. Dann hätten die Abgeordneten die The-
men von Anfang an und so würde bei jeder Ent-
scheidung diese Perspektive gesehen. 

Herr Abg. Patzelt, habe nach der kommunalen 
Verantwortung gefragt. Sie antworte, dass er sich 
bei den Fragen und Anfragen, die sie bekämen, 
vorstellen könne, dass es so sei, dass, wenn Men-
schen mit Behinderung schon irgendwie in einem 
Antrag deutlich machten, dass sie Unterstützung 
benötigten, komme der Verweis auf den Träger 

der Eingliederungshilfe. Natürlich, weil erwartet 
werde, dass der Mensch quasi wie so ein Ruck-
sack alles mit sich bringe, damit er sich anpasse. 
Es sei tatsächlich aber nicht so. Man habe über die 
Inklusion gesprochen, welche eigentlich davon 
ausgehe, dass in dieser Gesellschaft alle willkom-
men seien, aber in der Praxis sei es nicht so. Man 
müsse alles mitnehmen. Und es gehe ja noch wei-
ter. Die Eingliederungshilfe sei in den verschiede-
nen Bundesländern unterschiedlich organisiert. 
Also in Bayern seien die Bezirke zuständig und in 
Baden-Württemberg seien es tatsächlich Kommu-
nen, aber ein Amt eine Tür weiter. Es sei zwar 
dasselbe Gebäude, aber es sei dann eben nicht die-
ser Beamte zuständig. Wenn man dann den An-
trag stelle, er habe ja auch gefragt, wie das laufe, 
dann sage ja noch vielleicht der Träger der Ein-
gliederungshilfe: „Es kann aber auch sein, dass 
Sie eine Pflegeversicherung brauchen, weil Sie 
doch Begleitung in Ihrem Umfeld brauchen.“ Also 
es sei tatsächlich eine Schnittstelle, wo man im-
mer von einer Tür zu der anderen oder von einem 
Kostenträger zu dem anderen verwiesen werde. 
Sie freue sich, dass Herr Wendel da sei, aber er 
habe schon viel gekämpft. Er sei ein toller Kämp-
fer und wirklich ein Beispiel für uns alle, aber 
diesen Mut hätten nicht alle Menschen. Da müsse 
man schon Experte sein und alle Paragraphen und 
alle SGBs, die man habe, durchkämpfen, durch-
wühlen, auch verstehen und wirklich immer hin-
terher sein. Deswegen brauche es tatsächlich, ge-
nauso wie es eine Digitalstrategie gebe, auch eine 
Ehrenamtsstrategie, mit der man die Kommunen 
darin stärke, Beratungsstellen, aber auch Koordi-
nierungsstellen zu gründen. Teilhabeberatung sei 
ja auch für Menschen mit Behinderung geschaffen 
worden, wo es nicht nur darum gehe, dass da eine 
Person hinter einer Tür sitze und sage, dass da 
jetzt jemand komme, der ein Ehrenamt ausüben 
wolle, sondern tatsächlich darum auch Koopera-
tion vor Ort im Sozialraum zu schaffen. Es gebe so 
viele Projekte, so viele Bereiche. Sie kenne viele 
Projekte, wo sich zum Beispiel Menschen mit Be-
hinderung, das werde toll angenommen, im Be-
reich der Altenhilfe engagierten, weil sie Men-
schen als Lotsen besuchten. Das sei auch etwas 
Schönes und es freue sich wirklich jeder ältere 
Mensch, wenn er regelmäßig Besuche bekomme. 
Aber es brauche eine Koordinierungsstelle, also 
Netzwerke, die wirklich vor Ort die Menschen an-
sprächen. Es gebe ja sehr viele – die CBP vertrete 
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ja auch viele, 94.000 letztendlich, in Einrichtun-
gen, Dienste, die in diesem Bereich tätig seien, die 
dann auch Kooperationen bilden könnten. So et-
was brauche es tatsächlich flächendeckend. Dann 
wäre es möglich, dass man die Menschen auch 
finde, sonst habe man eine Beratungsstelle und 
keiner gehe hin. Man brauche also wirklich Ko-
operationen vor Ort. Das könne man sich so ähn-
lich vorstellen, wie bei Pflegestützpunkten. Ma-
chen Sie dort Ehrenamtsstützpunkte oder wirklich 
Anlaufstellen.  

Was mache man mit dem § 78 SGB IX (UA-Drs. 
19/043, Seite 6)? Sie würde sagen, alles was rot 
sei, einfach streichen, dann wäre es das Ein-
fachste. Das, was gelb markiert sei, könne man 
auch streichen. Sie müsse aber auch sagen: „Ganz 
streichen nicht.“ Man habe darum gekämpft, dass 
es wirklich eine ausdrückliche Regelung dafür 
gebe und eigentlich werde diese Regelung jetzt am 
1.1.2020 in Kraft treten und die sei wichtig. Denn 
bisher sei es so gewesen, dass man einen offenen 
Leistungskatalog habe. Das bedeute, man könne 
sich alles wünschen, aber es sei immer abgelehnt 
worden. Deswegen freue man sich, dass es eine 
ausdrückliche gesetzliche Grundlage gebe. Die 
wirke aber nicht für alle Menschen mit Behinde-
rung, weil manche eben keine wesentliche Behin-
derung hätten. Zum Beispiel bei Menschen mit 
psychischen Erkrankungen sei es so, dass da keine 
dauerhafte Behinderung vorliege, sondern ab viel-
leicht fünf Jahren werde angenommen, dass man 
krank sei und dann bekomme man das ja auch 
nicht. Den § 78 SGB IX könne man verkürzen, 
aber bestsehen lassen.  

Die Praxis sei tatsächlich noch sehr weit von ih-
ren Wünschen entfernt. Insofern hätten die Abge-
ordneten noch sehr viel zu tun. 

Der Vorsitzende dankt Frau Bessenich und erläu-
tert, wenn sich alle kurz hielten, schaffe man noch 
eine zweite, ganz kurze Fragerunde, die er auch 
sogleich eröffnen wolle.  

Über das Bundesteilhabegesetz und auch über den 
§ 78 SGB IX sei schon gesprochen worden. Ihn in-
teressiere, er frage dazu Herrn Schenck und Herrn 
Wendel, wenn sie sich das Bundesteilhabegesetz 
anschauten, hätten sie da, wirklich nur schlag-
lichtartig, ein paar Ideen, wo sie sagten: “Mensch, 

geht da nochmal ran! Da ist eine Schieflage. Das 
müsst ihr verändern!“?  

Sodann erteilt er Abg. Patzelt das Wort. 

Abg. Martin Patzelt (CDU/CSU) möchte ein Miss-
verständnis aufklären, was die Stiftung angehe. 
Die Stiftung habe überhaupt nicht bestimmte Per-
sonengruppen im Auge, sondern es solle eine Ser-
vice-, Beratungs- und Förderungsstiftung sein. Das 
heiße also, genau das, was man hier mache, solle 
durch die vielen Anfragen, die man erwarte, zu-
sammengefasst, fokussiert werden und an den Ort 
transportiert werden, wo dann andere Entschei-
dungen oder Veränderungen im Gesetzeswerk vor-
genommen würden. Das sei eine ganz klassische 
Frage, wie die Stiftung mit diesen Problemen, die 
man hier heute diskutiere, dann sozusagen be-
stürmt werde. Die hätten einen Servicebereich, 
der mit hoffentlich ausreichend Personal besetzt 
werde, um die kompetente Beratung vorzuneh-
men, aber dann auch in einem dialogischen Ver-
hältnis sozusagen die Probleme wieder mit zu-
rücknehme. Ferner habe man nach jetziger Pla-
nung 20 Mio. Euro, die dann für Modellprojekte 
und Vorzeigeprojekte und auch Erfahrungsgewin-
nung bestimmt seien. Also, das sei so die Vorstel-
lung. Er glaube, die Stiftung werde hier falsch ver-
standen, wenn man sage, man müsse da jetzt noch 
bestimmte Gruppen hineinbringen. So sei es ge-
dacht. 

Der Vorsitzende berichtet, auf der Frageliste stän-
den noch Abg. Reichardt und Abg. Dr. Christ-
mann. Er fragt, ob es weiteren Fragebedarf gebe. 
Daraufhin zeigen Abg. Bahr und Abg. Aggelidis 
an, noch Fragen stellen zu wollen. Der Vorsit-
zende schließt danach die Rednerliste und bittet 
Abg. Reichardt um seine Fragen. 

Abg. Martin Reichardt (AfD) hat an Herrn Kem-
nitzer noch eine Frage, die schon fast ein bisschen 
philosophischer Natur sei. Er bitte aber darum, 
ihm diese nicht übel zu nehmen, sondern sie als 
ernsthafte Sorge auf seiner Seite zu betrachten. Er 
habe vorhin ja den Titel der Veranstaltung hier 
angemahnt und habe sich hier eine etwas andere 
Sprache gewünscht. Nun sehe er es so: Das Prob-
lem sei immer, wenn man Sprache verschleife, be-
vor die realen Probleme tatsächlich gelöst seien, 
dann komme es aus seiner Sicht zu Problemen. Er 
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möchte nur ein ganz kurzes Beispiel bringen. Er 
erlebe das im Umfeld seiner Kinder in der Schule. 
In Sachsen-Anhalt sei mit viel Tamtam die Inklu-
sion in den Schulen eingeführt worden. Im We-
sentlichen sei dort dann aber außer sprachlich 
durchgeschliffenen Flugblättern und Sonntagsre-
den aus dem Bildungsministerium nichts mehr 
gekommen. Das führe dann dazu, dass Menschen 
auf ihn zukommen, sehr viele, auch Lehrer, die 
dann zu ihm sagten: „Naja, also außer Broschüren 
gibt es nicht so viel. Und tatsächlich fühlen wir 
uns dann mit den Problemen alleingelassen.“ Er 
wolle einfach nur einmal seine Einschätzung 
dazu, wie er da die Situation sehe. Es könnten 
sich aber auch gerne die übrigen Sachverständi-
gen mit einem Satz daran beteiligen. Er finde das 
einfach wichtig, dass das einmal angesprochen 
werde. 

Der Vorsitzende erteilt Abg. Dr. Christmann das 
Wort. 

Abg. Dr. Anna Christmann (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) reagiert auf die Anmerkung von Herrn 
Abg. Patzelt zur Engagementstiftung. Darüber 
habe man am Montag relativ ausführlich in der 
Anhörung diskutiert. Sie glaube, es gebe tatsäch-
lich ein wenig unterschiedliche Vorstellungen 
und Erwartungen, wie die Zivilgesellschaft einge-
bunden werde. Man wünsche sich ja insgesamt 
eine breitere Einbindung von verschiedensten 
Vereinen und Engagierten und da wäre es dann 
natürlich auch wünschenswert, dass auch jemand 
aus dem Bereich der Menschen mit Behinderung 
oder entsprechende Vereine vertreten seien. Das 
sei ja der Gedanke. Es gebe aber unterschiedliche 
Vorstellungen, wie viele Vertreterinnen und Ver-
treter der Zivilgesellschaft man in die Gremien 
einbinde. Das sei der Dissens an der Stelle. 

Tobias Kemnitzer möchte sie ganz konkret nach 
dem Projekt mit den Freiwilligenagenturen vor 
Ort fragen. Das höre sich erst einmal nach einem 
Erfolgsprojekt an. Deswegen frage sie, welche Sa-
chen es gewesen seien, die es den Freiwilligen-
agenturen vor Ort erleichtert hätten, dass die sich 
das zugetraut hätten und das angegangen seien? 
Sie glaube, 20 seien jetzt dabei geblieben. Dazu 
hätte sie gern noch einmal ein paar Informationen 
und stelle die Frage, was man denn tun könne, 
um so etwas noch mehr in die Breite zu tragen. 

Gebe es da noch weitere Unterstützungsmöglich-
keiten oder Dinge, die auch von politischer Seite 
getan werden könnten, um so etwas dann einfach 
auch bekannter zu machen, an die Freiwilligen-
agenturen vor Ort heranzutragen? Es höre sich erst 
einmal plausibel an, denen einfach ein paar Tipps 
zu geben, wie sie es machen könnten. Sie sei auf 
Details gespannt. 

Der Vorsitzende gibt für die nächste Frage das 
Wort an Abg. Bahr. 

Abg. Ulrike Bahr (SPD) erklärt, sie wisse nicht, ob 
es jetzt zu speziell werde. Ihr scheine nur die Dis-
kussion nicht so ganz zu trennen zwischen dem, 
was Inklusion in der bezahlten Arbeitswelt an-
gehe und auf der anderen Seite bürgerschaftli-
chem Engagement, das ja unentgeltlich sei. Beides 
gehöre natürlich dennoch zur Teilhabe und zur 
Partizipation dazu. Deswegen frage sie, wie die 
Experten das einschätzten? Sie wisse nicht, wer es 
beantworten wolle. Man habe die EUTB®

, die Er-
gänzende unabhängige Teilhabeberatung, die ja 
jetzt auch entfristet worden sei. Wäre es hier nicht 
sinnvoll, auch anzudocken und zu sagen, dass 
man hier eben auch eine Beratung haben wolle, 
eine Anlaufstelle, eine Hilfe, eine Unterstützung 
dabei oder überhaupt generell einen Ankerpunkt, 
wo die Menschen sich hinwenden könnten? 

Der Vorsitzende dankt Abg. Bahr und erteilt als 
letztem Fragesteller Abg. Aggelidis das Wort. 

Abg. Grigorios Aggelidis (FDP) Frau Bessenich 
habe die Liste Ihrer Wünsche angesprochen, was 
die Abgeordneten machen müssten oder sollten. 
Er sei ein vorsichtiger Mensch und wisse nicht, 
wie lang die Liste sei. Ihm würde es reichen, 
wenn sie die ersten fünf Punkte aus ihrer Sicht 
nennen würde. 

Der Vorsitzende leitet anschließend zur Antwort-
runde über und bittet die Sachverständigen in 
circa drei Minuten die Fragen zu beantworten, die 
jeweils an sie herangetragen wurden. Frau Besse-
nich mache den Anfang. 

Janina Bessenich (CBP) antwortet zunächst auf 
die Frage von Frau Abg. Bahr. Sie finde richtig, 
wenn man tatsächlich Ehrenamt an die EUTB®, an-
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docken würde, aber dann müsse natürlich ent-
sprechend auch noch eine Finanzierung dazu 
kommen, weil es sonst tatsächlich überlastet 
werde, weil die eigentlich nur über Leistungen 
zur sozialen Teilhabe beraten sollten. Wenn sie 
noch zu weiteren Dingen berieten, dann würden 
sie das nicht schaffen. Diese Teilhabeberatungs-
stellen gebe es nicht flächendeckend. Aber sinn-
voll sei es auf jeden Fall, weil da kämen die Men-
schen mit Behinderung hin. 

Herr Abg. Aggelidis, habe nach der Liste und den 
ersten fünf Punkten darauf gefragt. Also einmal 
der Vorschlag, § 78 schlank zu machen, nur den 
erster Halbsatz stehen lassen. Dann beim Bundes-
freiwilligendienstgesetz auch die Kosten der As-
sistenz für Menschen mit Behinderung aufzuneh-
men. Bei der Engagementstiftung, je nachdem wie 
das sei, aber Menschen mit Behinderung zu be-
rücksichtigen und auch in der ganzen Strategie, 
die Belange der Menschen mit Behinderung zu be-
rücksichtigen. Die Digitalstrategie: Frau Abg. Noll 
habe ja gefragt, in der Digitalstrategie auch Men-
schen mit Behinderung zu berücksichtigen. Tat-
sächlich eine Grundlage dafür zu schaffen, dass 
die Assistenzleistungen auch für Menschen bewil-
ligt würden, die nicht die Eingliederungshilfe be-
kommen, zum Beispiel Jugendliche mit Lernbe-
hinderung. Das wäre auch ein schöner Wunsch zu 
Weihnachten.  

Der Vorsitzende bittet Herrn Kemnitzer um seine 
Antworten. 

Tobias Kemnitzer (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen e.V.) versuche einmal, auf 
eine philosophische Frage philosophisch zu ant-
worten. Die Grenzen unserer Sprache seien ein 
Stück weit die Grenzen unserer Welt. Deswegen 
gehe es vielleicht auch darum, dass durch Spra-
che Wirklichkeit abgebildet werden solle. Da sei 
er ganz bei Abg. Reichardt. Aber Sprache schaffe 
natürlich auch neue Formen von Wirklichkeit. Es 
gehe ja immer darum, ob sich die Menschen, die 
es betreffe, angesprochen fühlten. Er selbst sei 
schwerbehindert, er sage auch: „Ich bin schwerbe-
hindert.“ Aber er würde jetzt auch nicht sagen, er 
sei gehandicapt, so schwerhörig so ein bisschen  
oder irgendetwas. Was die Kritik an dem Titel der 
Anhörung betreffe, so habe dieser nicht ausge-
drückt, dass es auch um das Engagement von 

Menschen mit Behinderung gehen solle. Dieser 
aktive Part sei ja auch sichtbar jenseits dessen, 
dass sie hier auch nie unbedingt von gehandicapt 
sprächen, sondern eben von Menschen mit Behin-
derung. Deswegen sei es so wichtig, dass wir die-
ses Aktive eben auch in unserer Sprache aus-
drückten. Da gehe es eben nicht darum, die Prob-
leme zu verkleistern oder dass man jetzt sage, dass 
jetzt alles total inklusiv sei in unserem Engage-
ment und das habe er ja auch darstellen wollen, 
dass es da durchaus noch jede Menge Barrieren 
gebe, aber eben, dass man diese Sichtweise verän-
dere, den Perspektivwechsel: Menschen mit Be-
hinderung könnten sich engagieren, wie alle ande-
ren Menschen auch. 

Was in ihrem Projekt am erfolgreichsten gewesen 
und bei den Freiwilligenagenturen am besten an-
gekommen sei, sei für die fortgeschrittenen Agen-
turen gewesen, dass man 25 vor Ort besucht und 
sich dieses vor Ort Coaching angesehen habe. Das 
sei für die wertschätzend gewesen. Sie hätten 
dadurch gelernt, was passiere eigentlich; ein 
Mensch mit Behinderung sei mit dabei gewesen, 
der komme dann da rein und sage: „Guckt mal, 
hier komme ich nicht durch. Lasst uns doch mal 
gemeinsam überlegen, was können wir tun?“ Das 
sei eine Projekterfahrung, die er bei ganz vielen 
Projekten mache, nämlich die Menschen und Ein-
richtungen vor Ort brauchten noch einmal eine 
Unterstützung und man müsse sie übers Ziel tra-
gen. Das sei jetzt eine Beschreibung. Er wisse 
nicht, ob die Abgeordneten das auch kennen: Sie 
nähmen jetzt seinen Leitfaden und legten den auf 
die Seite, auf einen Stapel: „Vielleicht noch wich-
tig zum Lesen und unbedingt mal…“, dann gucke 
man nochmal übers Jahr hinweg, oh, das seien ja 
ganz schön viele Sachen, die man unbedingt mal 
anstoßen und umsetzen wollte. Und deswegen 
brauche es immer noch einmal jemanden, der 
dann eben nochmal vor Ort sage: „Macht das doch 
einfach so. Ich helfe euch. Ich sage euch, so und 
so kann es gehen.“ Das sei natürlich ein Element, 
welches relativ teuer sei, weil man ja jemanden da 
vor Ort hinfahren müsse usw. Das sei etwas, das 
sie jetzt nicht mehr anbieten können. Sie könnten 
weiterhin ihre Materialien anbieten, die Home-
page und Qualifizierungen usw. Dann hätten sich 
eben 20 Agenturen gesagt, in der Breite: „Wir wol-
len uns die ganze Agentur anschauen und da eine 
inklusive Strategie durch alle Bereiche fahren.“ 
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Das sei etwas anderes. Er glaube dran, das weiter-
hin 70 bis 100 Agenturen immer wieder inklusive 
Blitzlichter fahren werden, inklusive kleinere Pro-
jekte machen könnten und für diese Agenturen, 
die sich auf so einen inklusiven Weg machen 
wollten, sei es natürlich ungleich aufwendiger 
und anspruchsvoller und auch für sie selber als 
Organisation, sich immer wieder zu hinterfragen: 
„Wie inklusiv sind wir eigentlich?“ Und das 
Schöne am Leben sei ja, dass alles ein Prozess sei. 
Insoweit werde ja auch die Inklusion nie zu Ende 
gehen. Er freue sich, wenn er dann zu einem spä-
teren Zeitpunkt mit anderen Ergebnissen wieder 
hier eingeladen werden würde. Vielen Dank. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Kemnitzer und er-
teilt Herrn Schenck das Wort. 

Stefan Schenck (Behinderten- und Rehabilitati-
ons- Sportverband Berlin e.V.) führt aus, er würde 
gerne noch einmal auf den Titel eingehen und 
noch einmal festhalten, warum die Kritik von sei-
ner Seite gekommen sei. Entzündet habe es sich 
an dem Wort „benachteiligt“. Gehandicapt sei ein 
bisschen Weichspülung, das gebe er zu, das 
würde er auch nie verwenden, außer im Golf na-
türlich. „Benachteiligt“ sei defizitorientiert. Es 
gehe vom Blick eines Nichtbehinderten aus, dass 
es einen normalen Menschen gebe, dem etwas 
fehle, der benachteiligt sei. Das sei defizitär. 
„Menschen mit Behinderung“ das gehe auf das so-
ziale Modell von Behinderung zurück. Das sei 
nämlich ein Mensch, so wie wir alle Menschen 
seien, der einen Bedarf habe, weil er nämlich par-
tiell behindert werde, so wie der Rollstuhlfahrer 
an der berühmten Treppe eben nicht weiter-
komme, habe er eine Behinderung, aber er sei an 
sich ein Mensch. Deswegen sei „Engagement von 
Menschen mit Behinderung“, wie gesagt, ein wert-
schätzender progressiver an den neuen Definitio-
nen von Behinderung orientierter Titel. 

BTHG und Schieflage: Darüber könnte man jetzt 
stundenlang reden. Er wolle aber einen ganz inte-
ressanten Punkt herausgreifen, der in Berlin bei 
der Umsetzung des BTHG auch noch einmal ver-
schärft aufgekommen sei. Und zwar habe man in 
der Behindertenhilfe ja immer gesagt: „Partizipa-
tion, Partizipation, Partizipation.“ Man habe mit 
dem BTHG einiges an Partizipation bekommen. In 

der Berliner Umsetzung habe man jetzt sogar Teil-
habeämter in jedem Bezirk bekommen. Man habe 
kein zentrales Teilhabeamt oder vier regionale, 
wie ursprünglich angedacht, sondern man habe 
bezirkliche. Das heiße, es gebe 12 Teilhabeämter, 
12 Widerspruchsausschüsse, die alle mit Men-
schen mit Behinderung zu besetzen seien, näm-
lich mindestens so wie vorgeschrieben in etwa pa-
ritätisch. Es sei ausgerechnet worden, dass man 
bis zum 1.1.2020, wenn die alle pünktlich starte-
ten, 125 neue Menschen mit Behinderung brau-
che, die sich in diesen Ehrenämtern engagierten. 
Denn es seien Ehrenämter. Eine Vergütung sei bis-
her nicht vorgesehen. Deswegen habe man jetzt in 
Berlin gesagt: „Partizipation braucht Ressourcen.“ 
Man habe immerhin erstreiten können, dass man 
jetzt anderthalb Stellen bekomme, die das über-
haupt organisierten, diese Menschen zu finden, 
denn, die Teilhabeämter selber hätten ja Prob-
leme, Mitarbeiter zu finden. Er glaube, ungefähr 
700. Wie solle man dann mal eben 125 Ehrenamt-
liche finden, die dann auch noch beschult werden 
müssten? Sie hätten diese Stellen bekommen in 
der Hoffnung, dass sie das zumindest steuern 
könnten und zusammen mit den Freiwilligen-
agenturen ausreichend engagierte Menschen fän-
den. Beim BTHG und der Frage nach der Schief-
lage an der Stelle sei aber wichtig, dass man die 
Partizipation nicht zurückdrehen wolle. Das stehe 
und falle eben mit den Mitarbeitern in den Teilha-
beämtern. Deren Einstellung zum Thema Teil-
habe, deren Zutrauen zu Menschen mit Behinde-
rungen, was die leisten könnten, werde darüber 
entscheiden, ob sie diese Teilhabe auch bekämen. 
Diesen Blickwinkel, sofern die Mitarbeiter nicht 
selber eine Behinderung haben, bekämen sie vor 
allen Dingen durch Schulung. Dabei gehe es eben 
nicht nur um die reine Gesetzesschulung, sondern 
darum, dass sie Menschen mit Behinderung und 
ihren Blickwinkel aufs Leben verstünden. Deswe-
gen werde gefordert, und das sei leider im BTHG 
noch nicht verankert, dass im Rahmen dieser 
Schulungen Menschen mit Behinderung als Peer-
Ausbilder eingesetzt werden könnten, die sagen: 
„Das ist mein Blick auf das Leben. Ich kann nicht 
sehen und deswegen brauche ich diese Unterstüt-
zung.“ Denn nachher in diesem Teilhabeplanver-
fahren müsse es partnerschaftlich zugehen und da 
müsse eben auch der Mensch auf der Seite des 
Amtes verstehen, was die Menschen bewege. Vie-
len Dank. 
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Der Vorsitzende bittet anschließend Herrn Nick-
sch, die Fragen zu beantworten. 

Uwe Nicksch (Sozialhelden e.V.) merkt an, dass 
ihm eine direkte Frage gar nicht gestellt worden 
sei, aber er gerne noch einmal auf das Wording 
zurückkommen wolle. Herr Schenck und Herr 
Kemnitzer hätten schon sehr gut dargestellt, wa-
rum es wichtig sei, die richtigen Wörter dafür zu 
benutzen. Gerade auch in der Öffentlichkeitsarbeit 
sei es wichtig, über Menschen mit Behinderung 
zu sprechen, welche Bedürfnisse da ggf. vorhan-
den sein sollten. Auch die Bildsprache sei einfach 
wichtig, dass zu sehen ist, was möglich sei, für 
wen es möglich sei, wer alles vielleicht schon da-
bei sei und dass man so einfach einen guten Über-
blick bekomme, dass das alles klappen könnte, 
wenn man sich digital darüber informiere, über 
welche Stelle oder Institution auch immer. Aber 
so mache es viel mehr Spaß, sich direkt zu enga-
gieren und sich vielleicht zu melden, als dass man 
sich erst mit Skepsis melde und dann vielleicht 
erst alles noch abfragen müsse, was in den Institu-
tionen vielleicht schon vorhanden sei, wie Barrie-
refreiheit, Zugänglichkeit, Toilette etc. Danke. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Nicksch für die Er-
gänzung und erklärt, Herr Wendel habe nun die 
Gelegenheit, den Schlusspunkt zu setzen. 

Julian Wendel (Würzburg): Er habe vorhin als die 
Frage zur Assistenz kam, in seiner Euphorie, dass 
er heute hier sein könne, sicherlich ein bisschen 
zu euphorisch geantwortet. Es sei definitiv, wie es 
Frau Bessenich schon erklärt habe, ein großer 
Kampf, diese Assistenzleistungen zu erhalten. Er 
habe diesen Kampf gefochten. Viele andere könn-
ten diesen Kampf nicht fechten und erhielten 
eben die Assistenzleistungen nicht. Und das sei 
eben das ganz Entscheidende. Er glaube, es habe 
sich heute ganz schön herausgestellt, dass eine 
Grundlage für ein bürgerschaftliches Engagement 
von Menschen mit Behinderung eben diese Assis-
tenz sei. Nicht umsonst habe man sich heute auch 
hauptsächlich darüber unterhalten. Egal, ob das 
eine Assistenz für einen Körperbehinderten wie 
ihn sei, der ihm das Mikrophon halte oder ob das 
eine Assistenz für einen Sehbehinderten sei, dem 
irgendwas vorgelesen werde oder eine Assistenz 
für einen Lernbehinderten, dem erklärt werde, 

wie er hierherkomme. Das seien ganz grundle-
gende Tätigkeiten und die fehlten.  

Deswegen wünsche er sich für die Gesetzgebung 
allgemein, und damit komme er zur Frage des 
Vorsitzenden, dass die Assistenz als Berufsbild 
anerkannt werde. Das sei sie aktuell nicht. Die As-
sistenten, so wie sie hier bei ihm sitzen, seien Mi-
nijobber, seien unqualifizierte Kräfte. Obwohl sie 
auch Pflegetätigkeiten übernähmen, seien sie un-
qualifiziert, oft Studierende. Dadurch sei es ext-
rem schwer für einen Menschen mit Behinderung, 
diese Assistenz nicht nur bei der Behörde einzu-
fordern, sondern die Assistenten auch zu erhalten 
und zu finden. Man könne Studierende nehmen, 
die dann den Minijob ausfüllten, trotzdem sei 
man äußerst limitiert in der Personalauswahl. 
Wenn man festangestellte Assistenten möchte, 
dann verdienten die äußerst wenig. Man rede da 
von netto 10 bis 11 Euro in der Stunde. Wenn da-
von ein Mensch leben wolle, dann sei es jemand, 
der auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht zu ver-
mitteln sei. Solche Assistenten seien oft tätig. Sie 
seien im normalen Arbeitsmarkt nicht vermittel-
bar, hätten eventuell sogar eine kriminelle Vergan-
genheit und landeten dann in der persönlichen 
Assistenz. Das höre sich jetzt dramatisch an, es sei 
aber in gewisser Weise auch so. Was er fordere 
und sich wünsche, sei eine gerechte Entlohnung 
für die Assistenten, weil nur dann gelinge es Men-
schen mit Behinderung als Assistenznehmer auch, 
diese Leute zu finden und dann auch zu binden 
und in diesem Berufsfeld zu halten. Mit dieser 
Hilfe, und damit komme er zum Schluss, sei dann 
auch wieder ehrenamtliches Engagement möglich. 
Mit dieser Hilfe könne er hierherkommen.  

Wenn er jetzt noch das Schlusswort habe, dann 
sage er: „Jeder Mensch hat ein Potenzial, das wis-
sen wir alle, egal welche Behinderung er hat. Und 
wir müssen es schaffen, dieses Potenzial zu erken-
nen und dann auch einzusetzen.“ Danke schön. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Wendel für diese 
eindrückliche Fokussierung und bedankt sich im 
Namen der Ausschussmitglieder herzlich bei allen 
Sachverständigen. Er glaube, er spreche im Na-
men aller Abgeordneten, wenn er sage, dass die 
heutige Sitzung mit Sicherheit eine der beeindru-
ckendsten im Bereich bürgerschaftliches Engage-
ment gewesen sei, die sie in ihrer Tätigkeit hier 
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im Ausschuss haben erleben dürfen. Insbesondere 
danke er Herrn Wendel, dass er die Mühe auf sich 
genommen habe. Die Abgeordneten sähen auch, 
dass man so eine Reise nach Berlin, nicht einfach 
so aus dem Ärmel schüttle. Er spricht allen Sach-
verständigen den Dank des Ausschusses für ihren 
Einsatz und für ihr Engagement aus und wünscht 
allen Anwesenden eine besinnliche Adventszeit 
und, dass man sich im neuen Jahr gesund und 
munter wiedersehe.  

 

Tagesordnungspunkt 2 

Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen. 

 

 

 
Schluss der Sitzung: 18:55 Uhr 
 
 
 
 
 
Alexander Hoffmann, MdB 
Vorsitzender 
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Grundlage UN-BRK

Artikel 30 Abs 5 Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport

• (5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, 
Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen,

• a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen 
Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern;

• b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, 
behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an 
solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an 
Anleitung, Training und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu 
fördern; […]
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Ausbildung zum Sportassistenten  
Übungsleiter-Helfer*in
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Sportfeste des SCL Sportclub 
Lebenshilfe e.V.
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BSB-Präsidium
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Regelung BTHG

§ 78 SGB IX Assistenzleistungen

• (5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind 
angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu 
erstatten, soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht 
werden kann. Die notwendige Unterstützung soll hierbei vorrangig im 
Rahmen familiärer, freundschaftlicher, nachbarschaftlicher oder ähnlich 
persönlicher Beziehungen erbracht werden.
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Lösungsansätze

1. Neue Angebote für Aus- und Fortbildung in Vereinen/Verbänden/ 
Bildungsträgern (z.B. Schulung zum/zur Sportassistent*in oder verstärkte 
Ausbildung von Menschen mit Behinderung zu Dozenten*innen bzw. 
Tutoren*innen)

2. Menschen mit Behinderung in Vorständen und Präsidien (z.B. 
Athletensprecher*in)

3. Härtefallfonds „Assistenz im Ehrenamt im Sport“ für kleinere und mittlere 
Vereine 

4. Ehrenamtsstrategie, die Menschen mit Behinderung mitdenkt

5. Kampagne für Ehrenamt von Menschen mit Behinderung im Sport (gemäß 
Art. 30 Absatz (5)a UN-BRK
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Unterausschuss "Bürgerschaftliches Engagement" 
des Deutschen Bundestages 

 
Öffentliche Sitzung zum Thema 

"Handicap - Benachteiligte und Engagement" am 11.12.2019 
 
 

Seit 2009 gilt in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-
BRK), die Inklusion als Menschenrecht gesetzlich verankert. Inklusion bedeutet gemäß UN-
BRK volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben 
der Gesellschaft. Davon ist selbstverständlich auch die Mitwirkung und Teilgabe im Sinne von 
ehrenamtlichem Engagement bzw. in Freiwilligendiensten umfasst. Behinderungen entstehen 
gemäß der ICF durch das Zusammenwirken persönlicher Beeinträchtigungen mit der Umwelt. 
Dass Menschen behindert werden, ist also ein soziales Phänomen und kein individuelles. Die 
Faktoren, die Menschen mit Behinderung an der Ausübung ehrenamtlichen Engagements hin-
dern bzw. dieses fördern, können vielfältig und individuell sehr unterschiedlich sein. 

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) hat gemeinsam mit der Caritas 
mit dem Projekt »Forum Inklusive Gesellschaft« die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland 
begleitet und dabei im Schwerpunkt die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements in den Blick 
genommen. Es hat sich gezeigt, dass Engagement von Menschen mit Behinderung ein wesent-
licher Aspekt für ihre  Inklusion sowie ein zentraler Beitrag  zu einer inklusiven Gesellschaft ist. 
Im Folgenden werden einige ausgewählte Faktoren dargestellt, die für gelingende Inklusion 
ausschlaggebend sind. 

Zunächst und sehr zentral ist es eine Frage der Haltung, ob Menschen ihr Recht auf Teilhabe 
und Teilgabe im Ehrenamt oder Freiwilligendienst praktisch in Anspruch nehmen können. Dazu 
ist es in den Vereinen und Institutionen notwendig, den Fokus auf den Beitrag zu richten, den 
eine einzelne Person leisten kann, und nicht auf ihre Beeinträchtigung. Gleichzeitig ist es ein 

Referat Alter, Pflege, Behinderung 
Postfach 4 20, 79004 Freiburg 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg 
Telefon-Zentrale 0761 200-0 
Ihr     Ansprechpartner 
Anja Alexandersson 
Telefon-Durchwahl 0761 200-406  
Email: Anja. Alexandersson@caritas.de  
www.caritas.de 
 
 
Caritas Behindertenhilfe und  
Psychiatrie e.V. (CBP) 
 Bundesfachverband 
 Reinhardtstraße 13, 10117 Berlin 
Ihr     Ansprechpartner 
Janina Bessenich 
Telefon: +49 30 284447 822 
Email: Janina.bessenich@caritas.de 
www.cbp.caritas.de 
 
Datum 11. Dezember 2019 
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gesamtgesellschaftliches Erfordernis, individuell Barrieren für das ehrenamtliche oder freiwillige 
Engagement zu identifizieren und diese nach Möglichkeit zu beseitigen.  

 

Institutionelle und bauliche Faktoren 

Bauliche Elemente können ja nach Art der Beeinträchtigung zur Barriere werden: z.B. klassisch 
Treppenstufen für Rollstuhlfahrer oder fehlende Markierungen für Menschen mit Sehbehinde-
rung. 

Das Inklusionsprojekt der bagfa (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen) hat 
gezeigt, dass ehrenamtliches Engagement von Menschen mit Behinderung möglich ist, wenn 
die entsprechenden Strukturen dafür geschaffen werden. Konkrete Empfehlungen  

 zur Haltung 

 zur Beratung und Vermittlung von Freiwilligen mit Behinderung 

 zu Arbeitshilfen für die Öffentlichkeitsarbeit und 

 zur Herstellung von Barrierefreiheit 

wurden anschließend in einer Handreichung1 zusammengefasst, die wertvolle Hinweise gibt, 
wie Engagement von Menschen mit Behinderung gelingen kann. 

Das Bundesteilhabegesetz sieht grundsätzlich Assistenzleistungen auch für ehrenamtliches 
Engagement vor (s.u.). Eine personenzentrierte Leistung kann dies künftig in den Blick neh-
men. In der Vergangenheit war die Assistenz für das Ehrenamt keine explizite Regelleistung 
der Eingliederungshilfe war und wurde daher auch nicht entsprechend angeboten. Menschen 
mit Behinderung, die in Einrichtungen leben, engagieren sich daher z.B. im Rahmen von 
Selbstvertreteraufgaben im Heim- oder Werkstattbeirat für ihre Belange, jedoch selten für all-
gemeine gesellschaftliche Aufgaben.  

 

Rechtliche Faktoren 

1. Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe unterliegen dem uneingeschränkten Bedarfsdeckungs-
prinzip und sind in einem offenen Leistungskatalog normiert. Assistenzleistungen als zentraler 
Bestandteil der Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind in § 78 SGB IX geregelt. Laut § 78 Abs. 
5 können Menschen mit Behinderung auch für die Ausübung eines Ehrenamts Assistenzleis-
tungen erhalten. Allerdings nur, wenn die Unterstützung durch das familiäre, freundschaftliche 
oder nachbarschaftliche Netzwerk nicht zumutbar ist. Dadurch wird das Recht auf Unterstüt-
zung beim Ehrenamt eingeschränkt, ohne dass ein sachlicher Grund dafür ersichtlich wäre. 
Das ist nicht akzeptabel und verstößt gegen die Vorgabe der vollen, wirksamen und gleichbe-
rechtigten Teilhabe am Leben der Gesellschaft durch die UN-BRK. Der Deutsche Caritasver-
band fordert daher, dass Assistenz im Rahmen von ehrenamtlichem Engagement von Men-

                                                
1
 https://bagfa-inklusion.de/wp-content/uploads/2015/06/Ehrenamt-barrierefrei-Engagement-von-Menschen-

mit-Behinderung_web.pdf (zuletzt aufgrufen am 26.11.2019) 

Seite 39 von 40

https://bagfa-inklusion.de/wp-content/uploads/2015/06/Ehrenamt-barrierefrei-Engagement-von-Menschen-mit-Behinderung_web.pdf
https://bagfa-inklusion.de/wp-content/uploads/2015/06/Ehrenamt-barrierefrei-Engagement-von-Menschen-mit-Behinderung_web.pdf


 

 

Deutscher Caritasverband - Unterausschuss "Bürgerschaftliches Engagement" des Deutschen Bundestages 
 

Öffentliche Sitzung zum Thema "Handicap - Benachteiligte und Engagement" am 11.12.2019 3 
 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

schen mit Behinderung als gleichberechtigte Leistung in den Katalog der Assistenzleistungen 
nach § 78 Absatz 1 aufgenommen wird. Dies ist ein wichtiges Element gleichberechtigter Teil-
habe an der Gesellschaft. 

Freiwilligendienste sind zwar grundsätzlich barrierefrei zugänglich. Die Zuständigkeit für die 
Übernahme ggfs. entstehender Kosten für die Assistenz in Freiwilligendiensten ist jedoch un-
geklärt. Auch hier wäre im Sinne voller, wirksamer und gleichberechtigter Teilhabe klarzustel-
len, dass die Assistenz im Rahmen eines Freiwilligendienstes eine Leistung zu den Assistenz-
leistungen gem. § 78 Absatz 1 gehört. 

 

2. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) 

Das BGG gilt nur für öffentliche Träger. Die inklusive Öffnung privater und privatwirtschaftlicher 
Unternehmen und Institutionen ist also nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern abhängig vom 
„goodwill“. Dies gilt auch bei Vereinen/Institutionen des ehrenamtlichen Engagements. 

Das Ziel der Inklusion und Barrierefreiheit muss für alle gesellschaftlichen Akteure gelten. Die 
in § 1 BGG vorgesehene besondere Hervorhebung der Verantwortung des Trägers der öffentli-
chen Gewalt trägt diesem Ziel nicht hinreichend Rechnung. Für die Umsetzung der Barriere-
freiheit bedarf es einer umfassenden gesamtgesellschaftlichen Strategie.  

Die Leichte Sprache und die im Einzelfall „angemessenen Vorkehrungen“ wurden neu in die 
Vorschriften des BGG aufgenommen. Dies ist zwar nachdrücklich zu begrüßen. Da es sich 
hierbei um wesentliche Instrumente zur Beseitigung von Barrieren für Menschen mit Beein-
trächtigungen handelt, müssen die Leichte Sprache und die „angemessenen Vorkehrungen“ in 
eigenständigen Paragraphen in den Allgemeinen Bestimmungen des BGG verankert werden. 

In § 6 BGG sind die Rechte von Menschen mit Hör- oder Sprachbehinderungen auf Verwen-
dung von geeigneten Kommunikationshilfen geregelt. Die Caritas fordert, dass hier andere 
Kommunikationshilfen, die für Menschen mit geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen ge-
eignet sind, wie z.B. die Unterstützte Kommunikation, ergänzt werden. 

 

Weitere Forderungen 

Im SGB II und SGB XII sollten steuerlich privilegierte Einnahmen wie Aufwandsentschädi-
gungen nicht als Erwerbseinnahmen definiert und ihnen ein eigenständiger Freibetrag zuge-
billigt werden, damit sowohl die Ausübung von Engagement als auch Erwerbsarbeit weiter ge-
fördert werden.2 

Neben den notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen ist eine dialogorientierte Haltung in 
Freiwilligenagenturen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen ein ausschlaggebender 
Faktor für gelingendes Engagement (auch) von Menschen mit Behinderung. 

 

                                                
2
 Sozialpolitische Positionen zur Jahreskampagne 2020 der Caritas „Sei gut, Mensch!“ 
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